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MITTEILUNGSBLATT
der Gemeinden Wehingen, Reichenbach a.H., Egesheim

Übergabe der  
Sportabzeichen 2025

Garde Reichenbach ertanzt 
den 1. Platz

Schnuppertage am GGW

90. Geburtstag

Plakat: Narrenzunft Wehingen
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Notfalldienst der Ärzte

Rettungsdienst � 112
Allgemeiner Notfalldienst � 116 117
Bereitschaftspraxis:
In der Kreisklinik Tuttlingen und in der Helios Klinik Rottweil 
gibt es eine Notfallpraxis für alle nicht lebensbedrohlichen 
Notfälle. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Öffnungszeiten Bereitschaftspraxis Tuttlingen:
Montag, Dienstag, Donnerstag � von 19.00 Uhr – 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag � von 18.00 Uhr – 21.00 Uhr
Am Samstag, Sonn- und Feiertag � von 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Zu diesen Zeiten können Patienten ohne Voranmeldung in die 
Notfallpraxis kommen, dort ist ständig ein Arzt anwesend.
Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst (allge-
mein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Bereitschafts-
dienst): 116117 (Anruf ist kostenlos)
Handelt es sich um eine Erkrankung, mit der Sie normalerweise 
einen niedergelassenen Arzt in der Praxis aufsuchen würden, 
aber die Behandlung aus medizinischen Gründen nicht bis zum 
nächsten Tag warten kann, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst 
zuständig. Sie erreichen ihn unter der bundesweit einheitlichen 
Rufnummer 116117. Die Nummer funktioniert ohne Vorwahl.

Allgemeine Bereitschaftspraxis Rottweil
HELIOS Klinik Rottweil, Krankenhausstr. 30, 78628 Rottweil
Öffnungszeiten:
von 09.00 Uhr – 19.00 Uhr
Allgemeine Notfallpraxis Villingen-Schwenningen
Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen
Klinikstraße 11, 78052 Villingen-Schwenningen
Mittwoch, 							      18.00 Uhr – 20.00 Uhr
Freitag, 							       16.00 Uhr – 20.00 Uhr
Sa, So. und an Feiertagen, 		  09.00 Uhr – 19.00 Uhr

HNO-Bereitschaftspraxis Villingen-Schwenningen
Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen
Öffnungszeiten:
Sa, So und Feiertage, 			   10 - 20 Uhr.

Kinder Bereitschaftspraxis Villingen-Schwenningen
Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag, 		  19.00 Uhr – 21.00 Uhr
Freitag, 							       18.00 Uhr – 21.00 Uhr
Sa, So und Feiertage, 			   09.00 Uhr – 21.00 Uhr.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Patient*innen erhalten unter 0761/120 120 00 Informationen da-
rüber, welche Zahnarztpraxis in der unmittelbaren Umgebung 
Notdienst hat.

Apotheken

Samstag, den 07. Februar 2026
Stadt-Apotheke, Löhrstraße 5, Trossingen, 
07425/6183
Stadt-Apotheke, Friedrichstraße 27, Balingen, 
07433/7071
Sonntag, den 08. Februar 2026
Heuberg-Apotheke, Deilinger Straße 4, Wehingen, 
07426/1358
Nachtdienst der Apotheken:
Montag, den 09. Februar 2026
Paracelsus-Apotheke, Königstraße 27, Rottweil, 
0741/13303
Eyach-Apotheke, Karlstraße 21, Balingen, 
07433/276117
Dienstag, den 10. Februar 2026
Engel-Apotheke, Hauptstraße 1, Trossingen, 0
7425/7994
St.-Anna-Apotheke, Michael-Diessle-Straße 4, Fridingen, 
07463/413
Mittwoch, den 11. Februar 2026
Untere Apotheke, Hochbrücktorstraße 2, Rottweil, 
0741/7775

Donnerstag, den 12. Februar 2026
Schiller-Apotheke, Hauptstraße 21, Aldingen, 
07424/84081
Freitag, den 13. Februar 2026
Marien-Apotheke, Am Solberg 14, Böttingen, 
07429/3452

Tierarzt

Dr. med. vet. Herta Link-Straub/CarolinWürthner
Karlstr. 28, Tuttlingen, � 07461/15267

Wichtige Rufnummern:
Polizeiposten Wehingen � Tel. 07426/1240
Polizeirevier Spaichingen � Tel. 07424/93180
Gemeindeverwaltung Wehingen � Tel. 07426/9470-0
Fax: � 07426/9470-20
E-Mail: � info@wehingen.de
Homepage: � www.wehingen.de
Notruf DRK (Rettungsdienst) � 112
Hospizgruppe Heuberg � 0171/1413876
Gift-Notruf � 07461/19240
Notruf Feuerwehr � 112
Notruf Polizei � 110
Frauenhaus Tuttlingen�  07461/2066

Schornsteinfeger:
Viktor Schnaidmiller, Albstraße 7, 78564 Wehingen,
Telefon: 0151/10422050,
E-Mail: vs.schornsteinfeger@gmail.com

Schlossbergschule - Grundschule 
Wehingen und Werkrealschule Heuberg

E-Mail: schlossbergschule@wehingen.de
Homepage: www.schlossbergschulewehingen.de
Tel. 07426-2226, Fax. 07426-51271
Sprechzeiten: Mo., Di, Mi, Do. Fr. von 8.30 bis 11.00 Uhr
Schulsozialarbeiterin Carmen Haischer
immer zu erreichen unter Handy-Nummer	0170/1626722

Sprechstunden der AOK auf
dem Rathaus in Wehingen

Die Sprechstunden der AOK auf dem Rathaus in Wehingen 
sind wöchentlich am Donnerstag in der Zeit von 09.00 Uhr bis 
11.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Am Schmotzigen Donnerstag, den 12. Februar 2026, ist 
keine Sprechstunde der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Wir bitten um Beachtung.

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes  
im Harras

Der Wertstoffhof Harras liegt in der Trä-
gerschaft des Landkreises Tuttlingen, 
nicht der Gemeinde Wehingen. Da es 
durch Krankheitsfälle immer wieder kurz-
fristig zu Schließungen des Wertstoffho-
fes kommt, möchten wir Sie höflichst 
bitten, sich über die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe auf der
Abfall-App: https://www.abfall-tuttlingen.de/Abfalltermi-
ne-App/Smarthphone-App
Website des Amtes für Abfallwirtschaft und Deponien 
(www.abfall-tuttlingen.de)
per E-Mail unter abfallberatung@landkreis-tuttlingen.de 
oder telefonisch unter 07461-926 3400
zu informieren.
Bitte beachten Sie: 
Es gelten jetzt die Winteröffnungszeiten.

 
Foto: Landratsamt Tuttlingen

Wichtige Rufnummern
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Gemeinde Wehingen

Amtliche Nachrichten

Sprechstunden des Bürgermeisters
Hierzu vereinbaren Sie bitte einen Termin unter der Telefon-
nummer: 07426/947013.

Dienststunden auf dem Rathaus
Montag – Mittwoch bis Freitag	 von 09.00 Uhr – 11.30 Uhr
Montagnachmittag 					    von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr

Am Schmotzigen Donnerstag sowie am Fastnachtsmon-
tag und Fastnachtsdienstag ist das Rathaus geschlossen.

Ergänzende Mitteilung zu den  
Öffnungszeiten des Bürgermeisteramtes 
wegen der Einsichtnahme in das  
Wählerverzeichnis für die Landtagswahl 
Baden-Württemberg am 08.03.2026:
Das Wählerverzeichnis zur Wahl des Landtags von Baden-
Württemberg für die Gemeinde Wehingen wird in der Zeit von 
Montag, den 16. Februar 2026 bis Freitag, den 20. Februar 
2026 auf dem Bürgermeisteramt Wehingen, Gosheimer Stra-
ße 14, 78564 Wehingen, 1. OG, Einwohnermeldeamt / Wahl-
amt, Zimmer Nr. 1.05, während der allgemeinen Öffnungszei-
ten für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.
Innerhalb der vorgenannten Einsichtsfrist kann jeder Wahlbe-
rechtigte die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Per-
son im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen.
Aufgrund des Fasnachtstreibens bleibt das Bürgermeister-
amt Wehingen sowohl am Fasnetsmontag, den 16.02.2026, 
als auch am Fasnetsdienstag, den 17.02.2026 für den allge-
meinen Besucherverkehr geschlossen.
Für Personen, die an diesen beiden Tagen in das Wählerver-
zeichnis für die Landtagswahl 2026 Einsicht nehmen wollen, 
wird am Gebäudeeingang eine Telefonnummer der zustän-
digen Rathausmitarbeiter ausgehängt, die bei einem Anruf 
während der allgemeinen Dienststunden das Rathausgebäu-
de für die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis öffnen.
Wir bitten um Beachtung.

90. Geburtstag von Frau Gertrud Schippert
Frau Gertrud Schippert konnte am vergangenen Dienstag 
ihren 90. Geburtstag feiern. Herr Bürgermeister Gerhard 
Reichegger besuchte sie und gratulierte zu diesem Jubilä-
um und überbrachte die besten Glückwünsche der Gemein-
de und von Herrn Ministerpräsident Winfried Kretschmann. 
Daneben gab es noch ein Geschenk und eine Urkunde. Er 
wünschte Frau Schippert für die Zukunft alles Gute.

 
� Foto: Gemeinde Wehingen

Aus der Sitzung des Gemeinderats Wehingen 
vom 02.02.2026 wird berichtet:
Herr Bürgermeister Reichegger eröffnete die öffentliche Sit-
zung pünktlich um 19:15 Uhr und begrüßte die Anwesenden.

TOP 1 Frageviertelstunde für die Einwohner
Da keine Fragen aus der Zuhörerschaft gestellt wurden, 
konnte gleich zum nächsten Tagesordnungspunkt überge-
gangen werden.

TOP 2 Haushaltsplan 2026
Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 sowie 
Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2027 
– 2029
Beschluss
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte Bürgermeister 
Reichegger Herrn Verbandskämmerer Armin Sauter. Herr 
Sauter erläuterte anhand einer Präsentation die Eckpunkte 
des Haushaltsplans.
Der Gemeinderat hat am 13. Dezember 2025 die Eckdaten für 
den Haushaltsplan 2026 sowie die Finanzplanung bis 2029 
vorberaten. Der Haushalt 2026 weist ein negatives ordentli-
ches Ergebnis von rund 2,1 Mio. € auf und ist damit nicht 
ausgeglichen. Abschreibungen können nicht vollständig er-
wirtschaftet werden. Ursachen sind vorsichtig kalkulierte 
Gewerbesteuereinnahmen, deutlich steigende Personalauf-
wendungen (u. a. durch die Übernahme der Trägerschaft des 
Kindergartens St. Ulrich sowie die Eröffnung des Kindergar-
tens Sonnenschein) sowie dauerhaft höhere Bewirtschaf-
tungs- und Unterhaltungskosten. Zusätzlich belasten stark 
steigende FAG- und Kreisumlagen den Haushalt.
Das Defizit kann noch durch Rücklagen aus Vorjahren aus-
geglichen werden. Für 2026 und 2028 werden negative Er-
gebnisse erwartet, 2027 soll der Haushalt wieder ausgegli-
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chen sein. Insgesamt zeigt sich, dass die Gemeinde stark 
von einer positiven Entwicklung der Gewerbe- und Einkom-
mensteuer abhängig ist, während auf der laufenden Ausga-
benseite kaum Einsparpotenzial besteht.
Im Finanzhaushalt entsteht 2026 ein Finanzierungsmittelbe-
darf von rund 180.000 €, der Zahlungsmittelbestand sinkt auf 
etwa 320.000 €. Gleichzeitig ist ein sehr hohes Investitionsvo-
lumen von ca. 10,7 Mio. € geplant. Die Umsetzung erfolgt teil-
weise zeitversetzt und ist ohne Kreditaufnahmen nicht mög-
lich. Bis Ende 2028 könnte die Verschuldung bei vollständiger 
Umsetzung aller Maßnahmen auf rund 10,5 Mio. € steigen.
Geplant sind vor allem Investitionen zur Zukunftssicherung, 
insbesondere in die Ortskernsanierung, die Erschließung von 
Gewerbeflächen, den Bau eines neuen Wasserhochbehälters, 
die Erweiterung des Kindergartens Christkönig sowie Stra-
ßensanierungen. Bundes- und Landesfördermittel, darunter 
Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur, sollen die Finan-
zierung unterstützen und die Kreditaufnahme begrenzen. Neue 
Projekte werden angesichts der angespannten Finanzlage kri-
tisch geprüft und gegebenenfalls in künftige Jahre geschoben.
Der Gemeinderat beschloss anschließend ohne weitere 
Aussprache einstimmig die vorgelegte Haushaltssatzung 
mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 
2026 sowie den Finanzplan mit Investitionsprogramm für die 
Jahre 2027 – 2029.
Bürgermeister Reichegger bedankte sich bei Herrn Sauter 
und seinem Team für die geleistete Arbeit.

TOP 3 Bebauungsplan „Kreisverkehr L433“
Abwägung der zur 2. Entwurfsoffenlage eingegangenen 
Stellungnahmen und Satzungsbeschluss
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte Bürgermeister 
Reichegger Frau Annika Gätschmann vom Planungsbüro 
Hermle, Gosheim. Frau Gätschmann erläuterte anhand einer 
Präsentation den bisherigen Verfahrensablauf.
Der Gemeinderat hat im September 2023 die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Kreisverkehr L433“ beschlossen, um 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau eines 
Kreisverkehrs an der Zufahrt zur Erweiterung des Gewer-
begebiets „Landenbach“ zu schaffen. Der Aufstellungsbe-
schluss wurde ordnungsgemäß bekannt gemacht.
Auf Basis der Vorentwurfsplanung erfolgten die frühzeitige 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, der Nachbar-
gemeinden sowie die frühzeitige Bürgerbeteiligung im Zeit-
raum Oktober bis November 2023. Die eingegangenen Stel-
lungnahmen wurden im Juni 2024 öffentlich abgewogen und 
der Plan wurde entsprechend weiterentwickelt.
Die anschließende Entwurfsoffenlage fand von Juni bis Juli 
2024 statt. Aufgrund der dabei eingegangenen Stellungnah-
men beschloss der Gemeinderat im Juli 2025 eine erneute 
Offenlage. Diese zweite Entwurfsoffenlage wurde von Juli 
bis August 2025 durchgeführt, mit einer Fristverlängerung 
für das Landratsamt Tuttlingen bis September 2025.
Die im Rahmen der zweiten Offenlage eingegangenen Stel-
lungnahmen sind nun vom Gemeinderat abzuwägen. Die 
Ergebnisse sind in die Planunterlagen einzuarbeiten, sodass 
das Verfahren als Bebauungsplan-Satzung fortgeführt und 
der Satzungsbeschluss gefasst werden kann. Die vorliegen-
den Unterlagen stellen ein Abstimmungsexemplar dar und 
bedürfen noch der Zustimmung des Gremiums.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Bebauungsplan 
„Kreisverkehr L 433“ gemäß § 10 Abs. 1 als Satzung. Die 
Verwaltung wird ermächtigt, den Satzungsbeschluss orts-
üblich bekannt zu machen sowie die Abwägung der zur 2. 
Entwurfsoffenlage vorgetragenen Anregungen gemäß Ab-
wägungsvorschlag der Verwaltung.
Bürgermeister Reichegger bedankte sich bei Frau Gätsch-
mann für die Ausführungen.

TOP 4 Einvernehmen zu privaten Baugesuchen
Einbau von zwei Dachgauben mit energetischer Sanierung 
auf dem Grundstück Flst. Nr. 2722/30, Bertholdstraße
Ohne weitere Aussprache beschloss der Gemeinderat, das 
Einvernehmen zum Einbau von zwei Dachgauben mit ener-
getischer Sanierung auf dem Grundstück Flst. Nr. 2722/30, 
Bertholdstraße, zu erteilen und der hierfür erforderlichen Be-
freiung zuzustimmen.

TOP 5 �Anfrage von Mitgliedern der Narrenzunft auf Be-
legung des Nebenzimmers im Gasthaus Löwen 
über die Fastnacht 2026

- Spende an den Palliativ- und Hospizverein Schwenningen
Bürgermeister Reichegger informierte das Gremium darü-
ber, dass dieser Punkt bereits erledigt sei, da die Narren-
zunft ihre Anfrage zurückgezogen habe. Für die Ortsfasnet 
gebe es bereits eine ausreichende Anzahl an Gastronomien 
und Besenwirtschaften.

TOP 6 �Bekanntgabe der Offenlage des Protokolls aus 
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 
13.12.2025

Bürgermeister Reichegger führte aus, dass das Protokoll der 
letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 13.12.2025 
nach der Unterzeichnung durch die beurkundenden Ge-
meinderäte durch Auflegung während der Sitzung bekannt 
gegeben wird.

TOP 7 Bekanntgaben, Wünsche und Anfragen
Bürgermeister Reichegger gibt bekannt:
•	 Die Kommune Caslino d’Erba, Italien, hat eine Abord-

nung der Gemeinde Wehingen zum 30-jährigen Jubilä-
um der Partnerschaft zwischen Caslino d’Erba und St. 
Berthevin eingeladen. Bei dieser Gelegenheit möchte die 
Gemeinde Caslino d’Erba einen Freundschaftspakt mit 
der Gemeinde Wehingen schließen. Die Feierlichkeiten 
werden Anfang Mai 2026 in Caslino d’Erba stattfinden.

•	 Anfang März findet im Schlossberghotel eine Wahlkampf-
veranstaltung von Herrn Guido Wolf MdL unter Teilnah-
me von Herr Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (DPolG), statt.

•	 Die Gemeinde erhalte eine „Juniorklasse“ an der 
Schlossbergschule. Diese sei für Kinder vorgesehen, die 
noch nicht schulreif, jedoch zu alt für den Kindergarten 
seien. Im gesamten Kreisgebiet sollen mehrere solcher 
Klassen eingerichtet werden, vornehmlich in Gemeinden 
mit Werkrealschulen, da es hier vielerorts zu sinkenden 
Schülerzahlen komme. Die vorhandenen Räumlichkeiten 
könnten dann für solche Juniorklassen genutzt werden.

Auf entsprechende Anfragen aus dem Gremium teilte Bür-
germeister Reichegger bzw. die Verwaltung Folgendes mit:
•	 Schlaglöcher in Gemeindestraßen werden durch den 

Bauhof verfüllt, sobald die Witterung dies zulasse. Die 
Gemeinde sei als Straßenbaulastträger hierfür im Rah-
men der Verkehrssicherungspflicht verantwortlich.

•	 Die Werkrealschule (Schlossbergschule) weise aktuell 
noch eine für den Weiterbetrieb ausreichende Schüler-
zahl auf. Sofern eine Mindestschülerzahl von 16 nicht 
erreicht werde, werde man von der Schulverwaltung 
entsprechend benachrichtigt. Bei anhaltend zu geringer 
Schülerzahl müsse die Werkrealschule eingestellt wer-
den. Schüler aus der Region hätten dann in nachfolgen-
den Jahren die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss 
auch an der Realschule zu erhalten. Der Personalbedarf 
werde hierbei vom Land gedeckt, so dass bei der Ge-
meinde kein weiteres Personal benötigt werde.

•	 Die gemeinsam mit der Gemeinde Gosheim durchge-
führte Ferienbetreuung in den Sommerferien soll auch 
künftig erhalten bleiben. Für die Ganztagesbetruung für 
die 1. Klassen der Grundschule wird bis zum 15.03.2026 
der Bedarf abgefragt. Danach wird ein Konzept für diese 
Betreuungsform ausgearbeitet.

•	 Die Gemeinde habe im Rahmen des Krisenmanage-
ments vorgesorgt. Bei längeren Stromausfällen stünden 
Notstromaggregate nebst Treibstoff zu Verfügung. Diese 
seien für die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung 
vorgesehen. Ein Notlager für Übernachtungen könne bei 
Bedarf in der Sporthalle der Schlossbergschule einge-
richtet werden, Feldbetten und Decken sind vorhanden.

Bürgermeister Reichegger bedankte sich anschließend bei 
allen Anwesenden und schloss die Sitzung um 19:56 Uhr.

Alles auf einen Blick
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Öffentliche Bekanntmachung 
Bebauungsplan „Kreisverkehr L 433“ 

Inkrafttreten des Bebauungsplans
Der Bebauungsplan „Kreisverkehr L433“ wurde vom Ge-
meinderat der Gemeinde Wehingen am 02.02.2026 als Sat-
zung beschlossen. Maßgebend ist der Bebauungsplan in 
der Fassung vom 01.10.2025, bestehend aus Teil A – La-
geplan und Teil B – Schriftliche Festsetzungen. Gleichzeitig 
wurden die örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 
01.10.2025 als Satzung beschlossen.
Die Größe des Geltungsbereiches umfasst eine Fläche von 
ca. 0,65 ha und ist auf nachstehendem Planausschnitt um-
randet dargestellt.

Öffentliche Bekanntmachung 

Bebauungsplan „Kreisverkehr L 433“ 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
 
Der Bebauungsplan „Kreisverkehr L433“ wurde vom Gemeinderat der Gemeinde 
Wehingen am 02.02.2026 als Satzung beschlossen. Maßgebend ist der 
Bebauungsplan in der Fassung vom 01.10.2025, bestehend aus Teil A – Lageplan und 
Teil B – Schriftliche Festsetzungen. Gleichzeitig wurden die örtlichen Bauvorschriften 
in der Fassung vom 01.10.2025 als Satzung beschlossen. 
Die Größe des Geltungsbereiches umfasst eine Fläche von ca. 0,65 ha und ist auf 
nachstehendem Planausschnitt umrandet dargestellt. 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung treten der Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 3 BauGB sowie 
die örtlichen Bauvorschriften im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gem. § 74 
Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in Kraft.  
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften einschl. deren Begründung 
sowie Umweltbericht, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung einschließlich Bestands- 
und Maßnahmeplan, die während des Verfahrens eingegangenen, umweltbezogenen 
Stellungnahmen des Landratsamtes Tuttlingen, Regierungspräsidiums Freiburg und 
Naturparks Obere Donau sowie Informationen und weitergehende Vorschriften 
können während der Dienstzeiten auf dem Rathaus der Gemeinde Wehingen – 
Gosheimer Straße 14-18, 78564 Wehingen - eingesehen und über ihren Inhalt 
Auskunft verlangt werden.  
Zusätzlich können diese auch auf der Homepage der Gemeinde Wehingen 
eingesehen werden unter: https://www.wehingen.de/leben-wohnen/bauen-
wohnen/bebauungsplaene 
Eine etwaige Verletzung der in §214 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind nach §215 BauGB unbeachtlich, 
wenn die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend 
gemacht worden ist. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen.  

Mit dieser Bekanntmachung treten der Bebauungsplan gem. 
§ 10 Abs. 3 BauGB sowie die örtlichen Bauvorschriften im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans gem. § 74 Landes-
bauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in Kraft.
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften ein-
schl. deren Begründung sowie Umweltbericht, spezielle ar-
tenschutzrechtliche Prüfung einschließlich Bestands- und 
Maßnahmeplan, die während des Verfahrens eingegangenen, 
umweltbezogenen Stellungnahmen des Landratsamtes Tutt-
lingen, Regierungspräsidiums Freiburg und Naturparks Obere 
Donau sowie Informationen und weitergehende Vorschriften 
können während der Dienstzeiten auf dem Rathaus der Ge-
meinde Wehingen – Gosheimer Straße 14-18, 78564 Wehingen 
– eingesehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangt werden.
Zusätzlich können diese auch auf der Homepage der Gemein-
de Wehingen eingesehen werden unter: https://www.wehin-
gen.de/leben-wohnen/bauenwohnen/bebauungsplaene
Eine etwaige Verletzung der in § 214 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der Abwä-
gung sind nach § 215 BauGB unbeachtlich, wenn die Ver-
letzung der Verfahrens- und Formvorschriften nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber 
der Gemeinde schriftlich geltend gemacht worden ist. Bei 
der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen.
Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg gilt der Bebauungsplan – sofern er unter der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung oder aufgrund der Gemeindeordnung ergangenen Be-
stimmungen zustande gekommen ist – ein Jahr nach dieser 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men. Dies gilt nicht, wenn
•	 die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung des Bebau-
ungsplans verletzt worden sind

•	 der Bürgermeister den Beschluss nach §43 Gemeinde-
ordnung wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat 
oder wenn innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung be-
gründet, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Satz 
1, 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsan-
sprüche und des § 44 Abs. 4 BauGB das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen hingewiesen.
Wehingen, den 03.02.2026
Reichegger, Bürgermeister

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt durch Anschlag an 
der Bekanntmachungstafel am Rathauseingang in der Zeit 
vom 06. Februar 2026 bis 16. Februar 2026 – je einschließ-
lich. Auf diesen Anschlag wird hiermit hingewiesen.

Abfallbeseitigung
Biotonne:				   06. Februar 2026
Restmülltonne: 		  13. Februar 2026
Werttonne: 			   25. Februar 2026
Papiertonne:			  27. Februar 2026
Freundlicher Gruß
Ihr Gerhard Reichegger
Bürgermeister

Jugendreferat
Wehingen

Jugendraum Wehingen im Hallerareal

ÖFFNUNGSZEITEN
MONTAGS:		  entfällt momentan
MITTWOCHS:	 14:30 - 19:00 Uhr
FREITAGS:		  14:00 - 20:00 Uhr
Der JuRa befindet sich in der Kreuzstraße 2/1 im Halle-
rareal Wehingen.
Du hast Fragen?
Adde uns auf Instagram oder Facebook: 
„Jugendreferat Heuberg“
Gerne sind wir auch über WhatsApp für Euch erreichbar!
Liebe Grüße und bis bald,
Jugendreferat Heuberg
Gunther Roth (Tel.: 0173 9840420)
oja.heuberg@haus-nazareth-sig.de

Übrigens … wir suchen Personal im Bereich der offenen Ju-
gendarbeit (30 %)!

Öffentliche Bücherei im 
Bildungszentrum 
Gosheim-Wehingen

Immer faszinierend

sind Drachen, und zwar für alle Altersgruppen. Für die Klei-
nen gibt es wunderschöne Drachenmeister-Bücher. Die 
Serie beginnt mit dem „Aufstieg des Erddrachen“ und in 
unserer Bücherei endet sie momentan mit Band 10, das Er-
wachen des Regenbogen Drachen. Es gibt auch eine Oma, 
die Drachen versteckt und mit ihnen ins Freibad geht ... 
Ganz ehrlich, das gibt's ... Für die Erwachsenen gibt es an-
dere Drachenbücher. Die sind dann z. B. von Marie Niehoff 
- und es sind keine „Hausdrachen“ gemeint ...
Sucht euch einfach dienstags zwischen 15.30 und 18.00 
Uhr euren eigenen Drachen aus.
Im Bildungszentrum Gosheim-Wehingen
Die Leiterin Veronika Catone
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Vereinsmitteilungen

Narrenzunft Wehingen e.V.

Nachtumzug in Denkingen
Am Freitag, den 6. Februar, gehen wir zum Nachtumzug 
nach Denkingen. Die Abfahrt ist um 17:00 Uhr am Queens-
Pub im Pendelverkehr.
Wir laufen an 9. Stelle von insgesamt 24 Zünften.
Die Rückfahrt ist ab 23:30 Uhr ca. im 45-Minuten-/Stunden-
Takt.

Arbeitsdienste über die Fasnet
Für den Zunftabend suchen wir noch 3 bis 4 helfende Hän-
de. Wer Lust und Zeit hat, die Narrenzunft am Zunftabend zu 
unterstützen, meldet sich bitte unter: fasnet@narrenzunft-
wehingen.de.

Zunftabend
Am Zunftabend drehen wir die Zeit in der Schlossberghal-
le in das Mittelalter zurück, mit dem Motto: Wehingen im 
Mittelalter (ob Ritter, Bauer oder Edelmann – Wehingen 
zeigt, was Mittelalter kann).
Die Karten für den Zunftabend können ab sofort für 9 Euro 
in der Sparkasse, Tankstelle Walz und im Sportheim gekauft 
werden.
Auch in diesem Jahr können wieder Plätze reserviert 
werden. Die Reservierung bleibt bis zu 20 Minuten nach 
Hallenöffnung bestehen, danach werden die Plätze wieder 
freigegeben. (Es werden keine Wunschplätze vergeben). 
Falls ihr Interesse habt, meldet eure Gruppe mit der Anzahl 
an benötigten Plätzen an: fasnet@narrenzunft-wehingen.de

Wehinger Fasnet 2026
12.02. - Schmotziger Donnerstag
08:00 Uhr	� Treffpunkt im Narrenstüble anschließend Schü-

lerbefreiung.
19.00 Uhr		� Umzug vom Gasthaus Schwanen zum Rat-

haus und zur Absetzung des Bürgermeisters. 
Anschließend Umzug in die Schlossberghalle. 
Dort treten die Narrentanzgruppe und die Gar-
de Reichenbach auf. Der Musikverein Wehin-
gen und unser Fanfarenzug sind ein Garant für 
närrische Stimmung. Zwischendurch und da-
nach gibt es musikalische Unterhaltung durch 
den DJ.	 Die Festhalle wird erst nach dem 
Eintreffen des Umzugs geöffnet.

13.02. - Maschgra-Fasnetsfreitag: Mission „Raus aus 
dem Haus!“
Am Fasnetsfreitag wird Wehingen zur Ausgehzone erklärt: 
Unter dem frisch ausgerufenen „Tag des MASCHGRA’s“ 
soll niemand mehr auf dem Sofa bleiben.
Sämtliche Wirtschaften sind geöffnet – Hotel, Il-Gusto, 
Queenspub, Arab – und damit ausreichend Gelegenheit ge-
geben, sich selbst davon zu überzeugen, dass man am Fas-
netsfreitag noch feiern kann.
Parallel dazu laden der Kappenabend im Zweierlei-Sport-
heim sowie mehrere Besenwirtschaften zum Einkehren ein. 
Ob Jamaica-Schwoba beim Moosbrucker in der Mittleren 
Straße und Martas und Heidls St.-Agatha-Besen hinterm 
Timex-Haus in der Reichenbacher Straße 13 oder weitere 
spontane Besen: Die Chancen stehen gut, dass der Heim-
weg länger wird als geplant.
14.03. - Fasnetssamstag
19.00 Uhr		� Zunftabend unter dem Motto „Wehingen im 

Mittelalter“ mit närrischem Programm und 
Narrenkleidverlosung in der Schlossberghalle. 
Die Halle ist ab 17:30 Uhr geöffnet. Nach und 
zwischen den Vorführungen gibt es musikali-
sche Unterhaltung durch den Musikverein, den 
Fanfarenzug und mit dem DJ „DJ SEAMLESS“ 
bis in den frühen Morgen.

15.03. Fasnetsmontag
08.00 Uhr		� Wecken der Bürgerschaft durch den Fanfarenzug.

13.30 Uhr		� Großer Narrenumzug mit Beginn am Schuh-
haus Mayer in die Schlossberghalle, anschlie-
ßend Kinderfasnet mit traditionellem Kasperle-
theater in der Schlossberghalle. Die Bier- und 
Sektbar in der Schlossberghalle hat nach 
dem Umzug geöffnet.

19.00 Uhr		� Narren unter sich: Närrischer Abend für Jung 
und Alt mit der Liveband „Alles Roger – der 
Partyband“ mit den Waldburghexen, den 
Duddler Musigg Tuttlingen und den Bächle-
shupfer aus Spaichingen treten in der Schloss-
berghalle auf.
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Besenwirtschaften am Fasnetsmontag
•	 Schwoba Jamaika Stüble Carport Edi Moosbrucker
•	 Martas und Heidls St.-Agatha-Besen
•	 Zum Lustigen Ulrich (auf dem Kirchplatz)
•	 Bauwagen 2
•	 Torte und seine 3 Besen
•	 Abseits (Turnerstüble)
•	 Kirmes im Kopf (Narrenstüble)
•	 Elvedis Werkstatt / Bierhelden
Vielen Dank an alle, die sich bereit erklären, eine Besen-
wirtschaft zu machen.

Laufbändel am Fasnetsmontag-Umzug
Die Laufbändel für die Narren können wie gewohnt in der 
Hofenstraße 5 bei Familie Steiner am Montag vor dem Um-
zug in der Zeit von 11:30 Uhr bis spätestens 13:00 Uhr ab-
geholt werden

Fasnetsmontag-Umzug 2026
Lust, am Umzug am Fasnetsmontag mitzumachen? Bitte 
meldet euch unter fasnet@narrenzunft-wehingen.de oder 
bei Thomas Narr (Tel. 0176/23427788).
Für unseren Umzugssprecher wäre es super, wenn ihr etwas 
über euch erzählen könnt, z. B. wie lange gibt es die Gruppe 
schon, Teilnehmeranzahl, Fußgruppe oder Wagen, wie setzt 
ihr euch zusammen, euer aktuelles Motto usw.
Der von euch geschriebene Text wird nur im kleinen Rah-
men besprochen, so dass euer Motto bis zum Umzug auch 
geheim bleibt.
Folgende Zünfte und Gruppen zwischen Bodensee und 
Stuttgart haben bereits zugesagt:
•	 Narrenzunft Wehingen
•	 Steiners Klapp BAR
•	 Krabbelkäfer
•	 Narrenzunft Schwenningen
•	 D’ Wehinger Hupfer
•	 Fasnetsfreunde Frittlingen
•	 Höllen Daifel Donaueschingen
•	 Narrenfreunde Aldingen
•	 Konstanzer Waldfratzen
•	 Bauwagen 2
•	 Succubushexen Donaueschingen
•	 Bauwagen 3
•	 D’ Wädderhex vom Mileschdoa TUT
•	 Fasnetsfreunde Wehingen
•	 Kohlhaldenweible Balgheim
•	 Leicha-Hexa Gebersheim
•	 Lombergtrolls Gunningen
•	 Fasnetsfreunde Gosheim
•	 Familie Heyer
•	 Willi und die scharfen Bienen
16.03. Fasnetsdienstag
14:30 Uhr		�Umzug der Kinder und Fußgruppen. Treffpunkt 

am Narrenbrunnen. Aufführung vom Kindernarren-
tanz, anschließend Kinderfasnet im Il-Gusto.

20:00 Uhr		Beginn Fasnetsvergraben

Heimfahrservice
Für die kostenlose Heimfahrt innerhalb von Wehingen bis in 
den Harras stehen für alle Fasnetsbesucher die Fahrzeuge 
vom Busunternehmen Villing zu nachfolgenden Zeiten zur 
Verfügung.
Schmotziger		  22:00 – 02:30 Uhr
Zunftabend			   00:00 – 03:00 Uhr
Fasnetsmontag	 23:00 – 02:30 Uhr
Die Kosten für diesen außergewöhnlichen Service sowie 
für den Sicherheitsdienst werden vollständig von der Firma 
Rees Zerspanungstechnik GmbH übernommen.

Dank an unsere Förderer
Es gab schon Zeiten, da mussten die Organisatoren nach 
der Fasnet nochmals den bereits ziemlich leeren Geldbeutel 
aufmachen, um die Unkosten der Fasnet zu decken. Und 
damals brauchte man z. B. noch keinen Sicherheitsdienst …
Daher möchten wir uns bereits jetzt bei unseren Sponsoren 
bedanken. Ohne die großzügige Unterstützung der Firmen
	 Rees Zerspanungstechnik GmbH
	 Maier Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG

	 Gruner AG
	 Gewatec GmbH & Co. KG
	 Josef Schnee KG
	 Joachim und Martin Maier Baudienstleistung GmbH
	 HG-Sort
	 Gebrüder Rückert
	 Klaiber und Haas Holzbau
	 Tankstelle Walz
	 Freundl Montagen
	 POS Print Bedruckungen
	 Reger Parkett
	 Queens-Pub
	 Hetzel Küchen
	 Sparkasse
könnten wir die Fasnet nicht in der gewohnten Form orga-
nisieren. Vielen Dank für die Unterstützung bei der Pflege 
unseres schönen Fasnetsbrauchtums.

Narrenfahrplan 2026

 
� Plakate: Bernd Gimpl
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Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrtes Mitglied,
unsere diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung fin-
det am 20.02.2026 um 20 Uhr im Schützenhaus in Wehingen 
statt.
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Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte.
1. 	Begrüßung
2. 	Totenehrung
3. 	Bericht des Oberschützenmeisters
4. 	Bericht des Schriftführers
5. 	Bericht des Schatzmeisters
6. 	Bericht der Kassenprüfer
7. 	Bericht des 1. Schießleiters
8. 	Bericht des 2. Jugendleiters
9. 	Entlastung
10.	Wahlen
11.	Ehrungen
12.	Termine
13.	Anträge/Verschiedenes
Anträge sind bis 13.02.2026 beim Vorstand oder Schriftfüh-
rer einzureichen.
Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird gebeten.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Schlegel
Oberschützenmeister

Seniorengemeinschaft 
Wehingen

Spielenachmittag der Seniorengemeinschaft Wehingen
Liebe Seniorinnen und Senioren,
zum Spielenachmittag im Februar laden wir alle ganz herz-
lich ein. Am 10. Februar 2026 ab 14.00 Uhr wird im „Zwei-
erlei – Sportheim und mehr“ wieder gespielt, was das Zeug 
hält. Gerne dürfen auch eigene Spiele mitgebracht werden. 
Willkommen sind auch alle, die nur ein paar gesellige Stun-
den genießen wollen.

Skiclub Wehingen

Übergabe der Sportabzeichen 2025 durch Bürgermeis-
ter Gerhard Reichegger im Sportheim Wehingen.
Folgende Teilnehmer erreichten das Deutsche Sportab-
zeichen:
Ingrid Bauser Madeleine Kult Michael Kult Mia Kult, Mats 
Kult, Marc Denkinger, Tanja Denkinger, Amy Denkinger, Gerd 
Linse, Daniela Linse, Aurelian Linse, Emmanuel Linse, Ste-
fan Grüble, Claudia Grüble,Carolin Grüble, Mara Grüble, 
Tobias Bregenzer. Susi Bregenzer, Sunny Bregenzer, Jule 
Bregenzer, Klemens Burkhard, Armin Bleass, Andrea Ble-
ass, Marc Bleass, Hubert Romankevic, Franziska Kirsch, 
Laura Kirsch, Jonas Kirsch, Mathias Heyer, Katha Heyer, Ute 
Gätschmann, Elke Manier, Ralf Weiss, Marlon Weiss, Nele 
Weiss, Mats Weiss, Nele Rieger, Anne Rieger, Norbert Frech, 
Franziska Moosbrucker, Mario Moosbrucker, Anne Merkt, 
Vanessa Merkt, Rosi Linse
Insgesamt: 44 Teilnehmer
Herzlichen Glückwunsch an alle!
2 Stunden Nordic-Walking-Abzeichen bekamen:
Armin Bleass, Andrea Bleass, Peter Bleass, Marc Bleass, 
Elisa Jendrusch, Withold Jendrusch,Joanna Adamowi-
cz, Oliwia Stańczyk, Dawis Stańczyk, Lilli Stancyk, Hubert 
Romankevic, Franziska Robankevic, Hans Jörg Kaupp, 
Brigitte Kaupp, Gerhard Reichegger, Birgit Reichegger, 
Klemens Burkhard, Ingeborg Burghard, Gerd Linse, Da-
niela Linse, Emmanuel Linse, Aurelian Linse, Berni Herm-
le, Veronika Catone, Anton Weiss, Ralf Weiss, Nele Weiss, 
Marlon Weiss, Mats Weiss, Gerdy Weiss, Tanja Denkinger, 
Ute Gätschmann, Susi Bregenzer, Tobias Bregenzer, Sunny 
Bregenzer, Jule Bregenzer, Franziska Kirsch, Jonas Kirsch, 
Norbert Frech, Katha Heyer, Mathias Heyer, Anne Merkt, Va-
nessa Merkt, Naomi zur Felde, Samuel zur Felde, Rosi Lin-
se, Madeleine Kult, Michael Kult, Mia Kult, Mats Kult, Amy 
Denkinger, Doris Schrenk, Ingrid Bauser, Roland Bauser, Mi-
chael Narr, Elke Winz-Palumbo

1. Stunde Nordic-Walking-Abzeichen:
Marie Bleass, Waltraut Herme-Marquart, Karl Roman, Monja 
Hermle
1. Stunde Laufabzeichen:
Ute Gätschmann
Insgesamt: 60 Teilnehmer, das ist ein Plus von 16 Teilneh-
mern im letzten Jahr!!!
Herzlichen Dank und Glückwunsch an alle, die mitgemacht 
haben.

 
� Foto: Skiclub Wehingen e. V.

Wir sehen uns wieder im Sommer!
Die Übungsleiter
Armin, Hubert und Katha

TTC Wehingen

Einladung zu den Mini-Meisterschaften 2025/2026
Der TTC Deilingen und 
der TTC Wehingen tragen 
die Mini-Meisterschaften 
2025/2026 zusammen aus.
Die Mini-Meisterschaften 
ist die erfolgreichste Nach-
wuchsarbeit des Deutschen 
Tischtennis Bundes. Schu-
len, Vereinen und Jugend-
einrichtungen bietet die 
DTTB Breitensportaktion 
die Chance, Kinder bis zum 
Alter von 12 Jahren für den 
Tischtennissport zu begeis-
tern. Die Kids dürfen noch 

nie eine Spielberechtigung eines Verbandes des DTTB be-
sessen oder beantragt haben (also nur Hobbyspieler).
Nach der Gruppenphase wird noch der Gesamtsieger ermit-
telt, wobei die Erstplatzierten jeder Gruppe gegeneinander 
spielen. Dieser Sieger wird zusätzlich mit einem großen Po-
kal geehrt. Auch der jüngste Teilnehmer/in bekommt natür-
lich ein Präsent.
Die 3 Erstplatzierten jeder Gruppe erhalten Pokale. Alle Teil-
nehmer erhalten eine schöne Urkunde. Organisator Uwe 
Geiger hat in seinem Programm noch Tischtennis-Gewinn-
spiele und einen Showkampf mit Lokalmatador Elias Geiger 
und seinem Trainer Sven Happek Sindelfingen vorbereitet. 
Des Weiteren steht eine Tombola mit tollen Preisen zur Ver-
fügung. Für Speis und Trank ist wie immer bestens gesorgt.
Wann: 			�   Sonntag, den 22.02.2026 in der Gemeinde-

halle in Deilingen, Friedhofstr. 1
Beginn: 			   10.00 Uhr
Hallenöffnung: 	9.00 Uhr
Klasseneinteilung:
Mädchen und Jungen spielen getrennt, jeweils unterteilt 
nach Altersklassen

 
� Plakat: DTTB
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8-Jährige und Jüngere 	 (Stichtag: 01.01.2017)
9-/10-Jährige 				    (Stichtag: 01.01.2015)
11-/12-Jährige 				    (Stichtag: 01.01.2013)
Meldungen an:
Winfried Fischer, Tel.: 07426/8962, 0176/76896302, 
Mail: wub.fischer@ttc-wehingen.de
Uwe Geiger, Tel.: 0160/6271728, 
Mail: uwegeiger57@gmail.com
Notwendige Daten: 
					     Name, Vorname, Geburtstag, Telefonnummer
Meldeschluss: 	 Freitag, den 20.02.2026

Ergebnisdienst:
31.01.2026: 
TT Heuberg (SG) - TTFC Dürbheim	�  3:9
Herren Kreisliga A2 - Erste Mannschaft mit Heimnieder-
lage
Unsere Erste hatte am Samstagabend die Erste aus Dürb-
heim zu Gast und konnte sich nach vielen spannenden und 
knappen Spielen und einer guten Mannschaftsleistung acht-
bar aus der Affäre ziehen.
Für die Heuberger punkteten: Michael Baier / Bernd Weger 
(1x), Ulrich Mattes / Luca Tritschler (1x), Bernd Weger (1x)

31.01.2026: 
Jungen Landesliga Gr.5 Spieltag des TTC Deilingen
FT V. 1844 Freiburg II - TTC Deilingen	� 9:1
Für die Deilinger punkteten: Elias Geiger (1x)
FT V. 1844 Freiburg III - TTC Deilingen	�  5:5
Für die Deilinger punkteten: Elias Geiger / Luca Tritschler 
(1x), Robin Oredic / Maxim Hartok (1x), Elias Geiger (1x), 
Robin Oredic (1x), Maxim Hartok (1x)

Vorschau:
•	 Samstag, 07.02.2026, um 17:30 Uhr in Tuttlingen 

Herren Kreisliga A2: TTC Tuttlingen II - TT Heuberg (SG)

Tischtennis macht riesig viel Spaß
Der Verein bietet wieder ein Training für Schüler und Jugend-
liche an. Wer also Lust hat, unseren Sport näher kennenzu-
lernen und dem kleinen weißen Ball hinterherjagen möchte, 
darf jederzeit sehr gerne bei uns vorbeischauen. Natürlich 
sind auch neue Gesichter im Ü18-Alter herzlich willkommen. 
Wir freuen uns auf Dich! Nähere Infos zu unserem Verein fin-
dest Du auf unserer Homepage www.ttc-wehingen.de.

Trainingszeiten:
Jugend/Schüler		 Mittwoch, 18:00 - 19:00 Uhr
Herren/Damen		  Mittwoch, 19:00 - 22:00 Uhr
Ort: 	 Schulturnhalle, Auf der Breite, 78564 Wehingen
Ulrich Schönfeld
Pressewart

Katholische Kirchengemeinde St. Ulrich Wehingen 
Pfarrer Ewald Ginter, Steinstr. 2, 78564 Wehingen, Tel. 7230
Gemeindereferentin Anja Hermle, Gosheim, Tel. 1498 oder 0157-30421825 
Pfr. i. R. Maurice Stephan, Lembergstr. 2, 78559 Gosheim, Tel. 1498

Pfarrbüro Gosheim
Lembergstr. 2
Sekretärin Isolde Reger
Tel. 1498, Fax: 51546
HeiligKreuz.Gosheim@drs.de
www.heiligkreuz-gosheim-drs.de

Öffnungszeiten:
Dienstag 14.00 - 17.30 Uhr
Mittwoch und  
Donnerstag 08.00 - 11.00 Uhr

Pfarrbüro Wehingen
Steinstr. 2
Sekretärin Isolde Reger
Tel. 7230, Fax 4967
StUlrich.Wehingen@drs.de
www.katholische-Kirche-Wehingen.de

Öffnungszeiten:
Montag  08.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch 14.00 - 17.30 Uhr
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr

Pfarrbüro Deilingen
Kirchstr. 1
Sekretärin Karin Düren
Tel. 8133, Fax 51243
ChristiHimmelfahrt.Deilingen@drs.de
www.katholische-kirche-deilingen.de

Öffnungszeiten:
Montag  18.00 - 19.00 Uhr

Gottesdienstzeiten vom 07. - 15. Februar 2026

W E H I N G E N – Kirche: St. Ulrich
Sonntag, 08. Februar 2026 - 5. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Uhr 	 Eucharistiefeier
				�    (Wir gedenken: gestifteter Jahrtag für Johann 

u. Maria Baranowski u. Angehörige, Jahrtag 
Stefan Rössler)

Dienstag, 10. Februar 2026
7.30 Uhr 		 Schülermesse
15.00 Uhr 	 Rosenkranz für die Kranken
Mittwoch, 11. Februar 2026
18.00 Uhr 	 Abendmesse

G O S H E I M – Kirche: Heilig Kreuz
Sonntag, 08. Februar 2026
9.00 Uhr 		 Eucharistiefeier
12.00 Uhr 	� Eucharistische Anbetung der Männerkongre-

gation anschl. um
13.00 Uhr 	 Prozession
Montag, 09. Februar 2026
18.00 Uhr 	 Rosenkranzandacht um den Frieden
Dienstag, 10. Februar 2026
18.00 Uhr 	 Rosenkranzandacht

Mittwoch, 11. Februar 2026
7.30 Uhr 		 Schülermesse

D E I L I N G E N – Kirche: Christi Himmelfahrt
Samstag, 07. Februar 2026
17.30 Uhr 	 Rosenkranz in Deilingen für den Frieden
18.00 Uhr 	 Vorabendmesse
Dienstag, 10. Februar 2026
17.30 Uhr 	 Rosenkranz in Deilingen für unsere Kranken
18.00 Uhr 	 Abendmesse in Deilingen
Mittwoch, 11. Februar 2026
18.00 Uhr 	 Friedensgebet in Deilingen in der Pfarrkirche
Donnerstag, 12. Februar 2026
7.30 Uhr 		 Schülermesse in Deilingen

Vorschau:
Wehingen
Sonntag, 15. Februar 2025
9.00 Uhr 		 Eucharistiefeier
Gosheim
Samstag, 14. Februar 2025
18.00 Uhr 	 Vorabendmesse
Deilingen
Sonntag, 15. Februar 2025
10.30 Uhr 	 Eucharistiefeier
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Den Beerdigungsdienst übernimmt in der Zeit vom:
02.02. - 08.02.2025 	 Pfarrer Ewald Ginter, Tel. 7230
09.02. - 15.02.2025 	� Gemeindereferentin Anja Hermle, 

Tel. 1498 oder 0157-30421825
16.02. - 22.02.2052 	 Pfarrer i.R. Maurice Stephan, 
							       Tel. 1498 oder 912105

Rekord-Spendenergebnis bei der 
Sternsingeraktion in der Seelsorgeein-
heit Lemberg
In den letzten Dezembertagen und zu 
Beginn des neuen Jahres waren in den 
Kirchengemeinden unserer Seelsorgeein-
heit Deilingen, Gosheim und Wehingen 
wieder weit über 100 Kinder, Jugend

liche, Junge Erwachsene und Erwachsene als Sternsinger 
unterwegs und haben sich so an der weltweit größten Hilfs
aktion von Kindern für Kinder beteiligt. Die Aktion stand in 
diesem Jahr unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Stern-
singen gegen Kinderarbeit“.
Mit viel Begeisterung, Freude und Ausdauer haben die 
Sternsinger die Botschaft von der Menschwerdung Gottes 
mit ihren Liedern und Versen verkündet und in Deilingen, 
Gosheim und Wehingen den Segen in die Familien und Häu-
ser gebracht und Spenden gesammelt.
Für dieses vorbildliche und beispielhafte Engagement ge-
bührt allen, die als Sternsinger unterwegs waren – den Be-
gleiterinnen und Begleitern – all denen, die die Sternsinger
aktion vorbereitet und organisiert haben – denen, die sich 
um die Gewänder gekümmert, gewaschen, geflickt und er-
neuert haben – denen, die die Sternsinger verköstigt und 
sich für die Sternsingeraktion eingesetzt haben, großer Res-
pekt und ein ganz herzliches Danke.
Ein ganz herzliches Danke aber auch allen, die die Sternsinger 
bei sich zu Hause empfangen und gespendet haben. Dabei 
wurde in diesem Jahr ein neuer Spendenrekord für unsere 
Seelsorgeeinheit aufgestellt. Alle Spenden werden in vollem 
Umfang an das Kindermissionswerk in Aachen weitergeleitet.
Pfr. Ewald Ginter
gesammelt wurden:
in Deilingen	 5.920,63 Euro 	 (2025: 6.323,80 €)
in Gosheim	 8.392,05 Euro 	 (2025: 7.136,34 €)
in Wehingen	 7.826,02 Euro 	 (2025: 7.691,27 €)
insgesamt	 22.138,70 Euro	� (2025: 21.151,41 € / 
									         2024: 21.820,73 € / 
									         2023: 16.505,05 €)

Einladung an alle Interessierten:
Die WeG-Gruppe (Wege erwachsenen Glaubens) trifft sich 
nunmehr seit über 23 Jahren einmal monatlich, um sich mit 
dem Bibeltext des Sonntagevangeliums zu beschäftigen 
und einen Bezug zum eigenen Leben herzustellen. Jede:r 
Interessierte ist herzlich eingeladen, reinzuschnuppern. 
Wir treffen uns wieder am Dienstag, 10.02., um 19.30 Uhr im 
Pfarrer-Hornung-Heim.

Katholische Erwachsenenbildung Kreis Tuttlingen 
Februar 2026
Babycafé in Wehingen
mit der zertifizierten Stillberaterin Astrid Weber
Donnerstag, 05.02. und 19.02.2026, 9.30 - 11.30 Uhr
Pfarrer-Hornung-Heim, Steinstr. 3, Wehingen
Nigeria – Kommt! Bringt eure Last.
Heuberger Frauengespräche am Morgen
Dienstag, 10.02.2026, 9.00 - 11.00 Uhr
Evangelischer Gemeindesaal, Finkenweg 12, Wehingen
Fit fürs 1. Lebensjahr - Kurs für Eltern mit ihren Babys ab 
4 Wochen bis 5 Monate
ab Dienstag, 17.02.2026, 5 Termine jeweils 10.00 - 11.00 Uhr
6. Termin: Ernährungsinfos online am Donnerstag, 
19.03.2026, abends von 20.00 - 21.30 Uhr
Kindertherapiezentrum Freudlsperger, Bahnhofstr. 133, Tutt-
lingen
Love is all around – nachträglicher Valentinsgottesdienst 
für Paare auf dem Kirchberg in Seitingen-Oberflacht am 
Freitag, 20.02.2026 um 18 Uhr
Herzliche Einladung an alle Frisch- und Langverliebten zu 
einem nachträglichen Valentins-Wortgottesdienst in der Kir-

 
� Foto: Pfs

che Mariä Himmelfahrt mit Alexander und Jutta Krause. Im 
Anschluss daran besteht die Möglichkeit im Gemeindehaus 
Sankt Michael bei einem kleinen „Ständerling“ gemeinsam 
auf die „liebevolle Zeit“ anzustoßen.
Christliche Patientenvorsorge – Informationen mit 
Rechtsanwalt Matthias Mock in Fridingen
Montag, 23.02.2026, 19.15 Uhr, Katholisches Gemeinde-
haus Fridingen, Unterer Damm 1
An diesem Abend wird die aktualisierte Broschüre „Christ-
liche Patientenvorsorge“ vorgestellt und gezeigt, wie ethi-
sche Aspekte des christlichen Glaubens mit den juristischen 
Gesichtspunkten verbunden werden können. Die Teilneh-
menden erhalten Orientierung, wie sie ihre eigene Patienten-
verfügung im Einklang mit dem christlichen Glauben gestal-
ten können. Anmeldung wegen der Unterlagen unter www.
keb-tuttlingen.de erwünscht – eine spontane Teilnahme ist 
auch noch möglich.
Glaubensgespräche mit Manfred Müller, Pfarrer i.R.
Dienstag, 24.02.2026, 14:30 - max. 16:00 Uhr
Thema: „Impulse zur Fastenzeit“
Gemeindehaus St. Josef, Schulstr. 2, Wurmlingen
Nimm's leicht – In drei Schritten zu mehr Gelassenheit – 
Vortrag mit Andreas Rieck in Denkingen
Mittwoch, 25.02.2026, 19 Uhr, Kath. Gemeindehaus Denkin-
gen, Gartenweg 3, ohne Anmeldung
„Nimm's leicht“ – das sagt sich so leicht, aber wir befinden 
uns in Zeiten des Umbruches. Vieles von dem, was in der 
Vergangenheit Sicherheit und Halt gegeben hat, wandelt 
sich. Dies kann uns mit dem Gefühl von Ohnmacht konfron-
tieren. Auf der anderen Seite öffnet dieser Wandel jedoch 
neue Spielräume und Optionen, die wir mutig und beherzt 
entdecken und gestalten können. In diesem Vortrag zeigt 
Andreas Rieck anhand von vielen alltäglichen Beispielen, 
wie Sie mithilfe von drei konkreten Schritten mehr Gelas-
senheit finden können.
Kontakt: 07461/965980-20, info@keb-tuttlingen.de, www.
keb-tuttlingen.de

„antenne 1 Neckarburg Rock&Pop - die kirche“
UKW Blumberg 87.9 Rottweil 93.1 Schwarzwald-Baar 102.0 
Schramberg 103.7 Oberndorf 104.6 Tuttlingen 107.6 und im 
Kabel App, Internetradio und Infos: 

www.antenne1-neckarburg.de
Mit ermutigenden Gedanken und aktuellen News begleiten 
Sie die Kirchen der Region durch den Tag:
„Moment mal“
Einen Moment zum Nachdenken und Auftanken
täglich gegen 9.15 Uhr und 13.15 Uhr
„Typisch himmlisch – das etwas andere Magazin“
mit interessanten Gästen, News und frischer Musik
sonn- und feiertags von 8 – 10 Uhr
01.02. 	� „Gemeinsam an einem Tisch – die 23. Vesperkir-

che in Schwenningen“
08.02. 	� „Der Schmerz der Befreiung im Spiegel der Kunst 

mit der Galerie Bernhardt Tuttlingen“
15.02. 	� „Narri Narro – zu Gast im Narrenschopf Bad 

Dürrheim“
22.02. 	� „Fastenzeit als Trainingszeit mit Wallfahrtsseelsor-

ger Michael Holl vom Palmbühl Schömberg“
Hans-Peter Mattes
Kirchlicher Rundfunkbeauftragter

Geben- und Nehmen-Korb / Tafelladen
In der Trossinger Tafel können Menschen mit 
geringem Einkommen zu besonders günsti-
gen Preisen einkaufen. Wer hierfür Lebens-
mittel spenden möchte, kann sie in den Korb 
hinten in unsere Kirche legen. Immer am 
Donnerstagvormittag werden die Waren ab-
geholt. Helfen Sie dem Tafelladen mit Ihrer 

Spende – es fehlt an allem. Die Warenspenden der Einzel-
händler und Discounter reichen für den Bedarf der immer 
steigenden Kundenanzahl nicht aus. Vielen Dank allen, die 
hier mitmachen!

 
� Foto: EG
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Zum Nachdenken
MENSCHEN

die einfach da sind
wenn man sie braucht,

sind die besten
„Ladekabel“ der Welt.

 
� Foto: Pfs

Gemeinde
Reichenbach

Bürgersprechstunde
Meine nächste Sprechstunde ist am Montag, den 23.02.2026 
in der Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr. Weitere Termine können 
kurzfristig vereinbart werden.
Sie erreichen mich im Rathaus unter der 
Telefonnummer: 	 07429 91177 oder per 
Mail unter: 			   hans.marquart@reichenbach-heuberg.de
Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Dienststunden
Montag:						      08:30 Uhr bis 10:30 Uhr
Dienstag bis Donnerstag: 	08:30 Uhr bis 11:30 Uhr
Donnerstagnachmittag:	 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sie erreichen uns unter den folgenden Telefonnummern:
Rathaus: 					    07429 91177
Bauhof: 					     07429 916078
und per E-Mail unter: 	 info@reichenbach-heuberg.de

Aus der letzten Sitzung des Gemeinderats 
wird berichtet
Verabschiedung Haushaltsplan und Beschluss der 
Haushaltssatzung für das Jahr 2026
Nach dem bereits in der letzten Sitzung des Jahres 2025 
der Haushaltsplan vorberaten wurde, erläuterte Bürgermeis-
ter Marquart den von Frau Nina Banholzer, stellvertretenden 
Amtsleiterin der Finanzverwaltung beim GVV Heuberg, auf 
dieser Basis erstellten Haushaltsplan für das Jahr 2026.
Laut Bürgermeister Marquart hat die Gemeinde zum Stich-
tag 31.12.2025 Mittel in Höhe von 402.087,47 € auf ihren 
Konten bei der Kreissparkasse und der Volksbank Schwarz-
wald-Donau-Neckar, und verfügt somit über genügend liqui-
de Mittel. Die Gemeinde Reichenbach a.H. ist trotz der gro-
ßen Investitionen der letzten Jahre immer noch schuldenfrei.
Der Haushaltsplan 2026 schließt mit einem ordentlichen Er-
gebnis von 108.500 €, so dass der Haushalt für das Jahr 
2026 ausgeglichen ist. Im Finanzhaushalt erzielen die Ein-
zahlungen aus laufender Verwaltung gegenüber den Aus-
zahlungen aus der laufenden Verwaltung einen Überschuss 
von 244.500 €. Trotzdem reduziert sich der Zahlungsmittel-
bestand, auf Grund vorgesehener Investitionen, von 384.500 
€ im Laufe des Jahres 2026 auf 283.000 €.

Für das Jahr 2026 werden gegenüber 2025 die zu erwarten-
den Gewerbesteuereinnahmen auf 100.000 € erhöht. Weiter 
werden u.a. höhere Schlüsselzuweisungen und Holzerlöse 
erwartet, so dass gegenüber 2025 mit 91.200 € Mehrein-
nahmen gerechnet wird.
Bei den Ausgaben sorgen vor allem geringere Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleistungen für einen Rückgang der 
Ausgaben von 51.000 € gegenüber dem Vorjahr.
Für die in 2026 vorgesehenen Investitionen wird ein Finan-
zierungsmittelbedarf von 546.000 € veranschlagt. Neben 
den Aufwendungen für Maßnahmen aus dem Landessa-
nierungsprogramm ist der Zuschuss von 100.000 € für den 
Sportplatzneubau und die Zwischenfinanzierung des WLS-
Zuschusses vorgesehen. Weiter ist im Investitionsprogramm 
die Grünanlage am Ortseingang und die Erneuerung der 
Heizungsanlage für Bauhof, Feuerwehr und Sportheim vor-
gesehen.
Sollten alle Maßnahmen umgesetzt werden, ist hierfür ein 
Kredit in Höhe von 200.000 € aufzunehmen. Dieser Kredit 
wird jedoch erst in Anspruch genommen, wenn dies die Fi-
nanzsituation auch erfordert.

Erlass einer Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
Auf Grund der Tatsache, dass die Einwohnerzahl nach An-
gabe des statistischen Landesamt Baden-Württemberg 
zum Zeitpunkt Juni 2024 auf 453 Einwohner gesunken ist, 
kann gemäß § 42 Absatz 2 der Gemeindeordnung Baden-
Württemberg (GemO) die Stelle des Bürgermeisters nur als 
„Ehrenbeamter auf Zeit“ besetzt werden. Bisher ist die Stelle 
des Bürgermeisters entsprechend der Hauptsatzung haupt-
amtlich besetzt.
Auch wenn die Gemeindeordnung auf Grund der Einwoh-
nerzahl eine Besetzung des Bürgermeisters ausschließlich 
im Ehrenamt vorsieht, wurde eine entsprechende Änderung 
der Hauptsatzung der Gemeinde Reichenbach a. H. be-
schlossen.

Beschlussfassungen zur Bürgermeisterwahl 2026
Bürgermeister Hans Marquart scheidet durch Versetzung in 
den Ruhestand zum 31. August 2026 aus, somit ist die Stelle 
neu zu besetzen. Zur Durchführung der Bürgermeisterwahl 
wurde beschlossen, dass die Wahl am Sonntag, den 26. Juli 
2026, durchgeführt wird. Im Falle einer erforderlichen Stich-
wahl findet diese am Sonntag, den 09. August 2026, statt.
Gemäß § 25 Abs. 2 KomWO wird der Beginn der Wahlzeit 
auf 08.00 Uhr und das Ende der Wahlzeit auf 18.00 Uhr 
festgesetzt. Es wird ein Wahlbezirk mit Wahllokal im Rat-
haus, Kirchstraße 8 (Bürgersaal) gebildet. Die Ausschrei-
bung der Stelle wird am Donnerstag, 23. April 2026, in allen 
Mitteilungsblättern im LKR Tuttlingen sowie der Gemeinden 
Obernheim und Nusplingen erfolgen. Weiter wird die Stelle 
im Heuberger Boten in Kooperation mit dem Zollernalbkreis 
ausgeschrieben. Ein Hinweis wird auch auf der Homepage 
der Gemeinde Reichenbach a. H. erfolgen. Als Einreichungs-
frist für die Bewerbungsunterlagen wurde der Beginn auf 
den 1. Tag nach der Stellenausschreibung (24. April 2026) 
und das Ende auf Montag, den 29. Juni 2026, um 18.00 Uhr, 
festgesetzt. Die Anzahl der erforderlichen Unterstützungs-
unterschriften von im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlbe-
rechtigen Personen, wird auf 10 Unterstützerunterschriften 
festgelegt. Diese sind einzeln auf amtlichen Formblättern 
unter Angabe des Namens und der Hauptwohnung der Be-
werbung beizufügen.
Die Bewerbung umfasst im Falle einer notwendig werden-
den Stichwahl auch die Teilnahme an der Stichwahl. Eine 
Rücknahme der Bewerbung nach der ersten Wahl ist nicht 
möglich (§ 10a Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes.). Ein 
entsprechender Text für die Ausschreibung wurde beschlos-
sen. Weiter wurde die Möglichkeit einer persönlichen Vor-
stellung in einer öffentlichen Versammlung für Montag, 20. 
Juli 2026, um 19.30 Uhr, beschlossen.
Zur Durchführung der Wahl wurde der Gemeindewahlaus-
schuss gebildet und die öffentliche Sitzung des Gemeinde-
wahlausschusses zur Beschlussfassung über die Zulassung 
der eingereichten Bewerbungen, sowie zur Entscheidung 
über den Ablauf einer eventuellen Bewerbervorstellung auf 
Montag, den 29. Juni 2026, um 19.00 Uhr terminiert.
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Verwendung der Sitzungsgelder
Den Mitgliedern des Gemeinderats stehen Sitzungsgelder 
für die Teilnahme an den Sitzungen im Jahr 2025 in Höhe 
von 3.120,00 € zu. Wie in den Vorjahren werden die Sit-
zungsgelder vom Gemeinderat der Gemeinde Reichenbach 
a. H. gespendet. Die Mittel sollen zu 50 % der Grundschule 
und zu 50 % den Vereinen für einen kulturellen Zweck zur 
Verfügung gestellt werden. Bürgermeister Marquart bedankt 
sich bei den Gemeinderäten für deren Spende und Engage-
ment zum Wohl der Gemeinde.
Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes erläuterte 
der Vorsitzende die im Zusammenhang mit der Neuwahl des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters (m/w/d) zu berücksichtigen-
den Vorgaben, sowie die zu berücksichtigenden Termine 
und Fristen.

Bekanntgaben, Wünsche und Anfragen
Neben der Einladung zur Hauptversammlung der FFw Rei-
chenbach a. H. am 05.03.2026 berichtet der Vorsitzende 
über die Bemühungen der Verwaltung zur Realisierung der 
Ganztagesbetreuung für die Kinder der Grundschule und 
zur Kooperation von Grundschule und Kindergarten in Sa-
chen Ganztagesangebote. Derzeit läuft eine entsprechende 
Bedarfsabfrage bei den Eltern der Grundschule und den 
Kindern, die den Bischof-Wilhelm-von-Reiser-Kindergarten 
in Egesheim besuchen. Auch die Hausaufgaben- und Früh-
betreuung einschließlich Kinderferienbetreuung soll hier mit 
betrachtet werden. Sollte sich ein Bedarf ergeben, wird sei-
tens der Verwaltung mit einem Personalbedarf von vsl. 1,5 
Stellen (3 Personen nachmittags von 12 – 16 Uhr) gerechnet.

Abfallbeseitigung
Biotonne:			  06. Februar 2026
Restmülltonne:	 13. Februar 2026
Werttonne:		  25. Februar 2026
Papiertonne:		 27. Februar 2026

Vereinsmitteilungen

FC "Rotweiß" Reichenbach
am Heuberg 1938 e.V.

 
� Plakat: Schriftführerin

Vorbereitungsspiele FCR
FC Rot-Weiss Reichenbach
gegen die SGM Schörzingen/
Zepfenhan II

Samstag, den 
07.02.2026

12:30 Uhr

FC Pfeffingen II gegen den 
FC Rot-Weiss Reichenbach

Samstag, den 
21.02.2026

11:00 Uhr

Narrenzunft Reichenbach e.V. 1975

Sche lle -N a rr
en

1975 e.V .

Vereinstermine Februar 2026
06.-08.02.2026 Narrenzunft Ringtreffen 

Königsheim
06.02.2026 1. FCR & 

Förderverein
Besenwirtschaft 
Denkingen

07.02.2026 Narrenzunft Gardewettbewerb 
Deilingen

08.02.2026 Narrenzunft Ringtreffen Königsheim
12.02.2026 Narrenzunft Schmotziger 

Donnerstag
13.02.2026 Narrenzunft Bunter Abend
14.02.2026 Narrenzunft Narrenblättleverkauf
14.02.2026 1. FCR & 

Förderverein
Warme Seelenverkauf 
Nachmittag

15.02.2026 Narrenzunft Fasnetsonntag 
Umzug Obernheim

16.02.2026 Narrenzunft Rosenmontagsumzug
17.02.2026 Narrenzunft Narrenbaum fällen
22.02.26 Albverein Fackelfeuer Aufbau + 

Umzug

Herzlichen Glückwunsch!
am Samstag hat die Garde Reichenbach beim Gardewett-
bewerb in Kolbingen den 1. Platz ertanzt. Die Narrenzunft 
gratuliert nochmals und ist Stolz auf euch.

 
� Foto: Garde Reichenbach
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Termine Fasnet 2026
06.02. 			�   Brauchtumsabend Ringtreffen NFH in Kö-

nigsheim
07.02. 			   Gardewettbewerb Deilingen
08.02. 			   Umzug Ringtreffen der NFH in Königsheim
12.02.-17.02 	 Dorffasnet
15.02. 			   Umzug in Obernheim

 
� Plakat: Narrenzunft Reichenbach

Dorffasnet
12.02. Schmotzige Dorschdig
- 5:00 Uhr 	� Wecken mit Gschell und Karbatschen, Treff-

punkt am Narrenstüble.
- 9:50 Uhr 	 Schülerbefreiung
- 12:45 Uhr 	� Treffpunkt der Baure am Narrenstüble, wer 

möchte, darf sich gern anschließen.
- 13:30 Uhr 	� Umzug (Treffpunkt Bauhof) + Narrenbaumstel-

len, über kräftige Hände an den „Schwalben“ 
würde sich die Narrenzunft freuen.

- 	� Im Anschluss führt unser Narrensamen ihr Programm in 
der Festhalle auf.

13.02. Fasnetsfreidig „Bunt'r Obed“
unter dem Motto „Viva Las Vegas“
- 19:00 Uhr 	 Hallenöffnung
- 20:00 Uhr 	 Programmbeginn
14.02. Fasnetssamschdig
- 12:30 Uhr 	 Narrenblattverkauf durch den Zunftrat.
15.02. Fasnetssunndig
- 12:30 Uhr 	 gemeinsame Abfahrt am Rathaus
- 14:00 Uhr 	 Umzug in Obernheim
Bitte richtige Häsordnung beachten (schwarze Schuhe).
Wir freuen uns auf recht viele Teilnehmer.
16.02. Rosemedig - Umzug
- 13:30 Uhr 	� Umzug (Treffpunkt Bogenäcker) unter der Teil-

nahme der örtlichen Vereine, aber auch weitere 
Gruppen aus der Ortschaft selbst können mit-
machen.

- 	� Im Anschluss führt unser Narrensamen ihr Programm in 
der Festhalle auf.

17.02. Fasnetszeischdig
- 18:00 Uhr 	� Schätzen und Fällen des Narrenbaums + Kehr-

aus
Die Narrenzunft Reichenbach freut sich auf eure Unterstüt-
zung.
Gezeichnet
-Narrenzunft Reichenbach

Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Reichenbach

Lau-Hütten-Bewirtung
Samstags, 	 16:00 bis 18:00 Uhr
Sonntags, 	 14:00 bis 18:00 Uhr
Jeden ersten Mittwoch im Monat, von � 14:00 bis 17:30 Uhr
Jeden letzten Mittwoch Singen in der Lau-Hütte, �18:30 Uhr
7./8. Feb. 2026			�   GESCHLOSSEN, Narrentreffen Nar-

renfreunde Heuberg
14./15. Feb. 2026		  GESCHLOSSEN, Dorffasnet
21./22. Feb. 2026		  Jonas und Anna
25. Februar 2026		  Singen in der Lau-Hütte	 18:30 Uhr
28. Feb./1. März 2026	 Familie Scharler
4. März 2026				   Kornelia und Ludwig Mayer
7./8. März 2026			  Familie Reiser
Die Wirte freuen sich auf euren Besuch.
Schwäbischer Albverein,
OG Reichenbach

Gemeinsame 
Kirchliche Nachrichten 
Reichenbach und Egesheim

Katholische Kirchengemeinde
"St. Nikolaus" Reichenbach und
Mariae Himmelfahrt Egesheim

Mitteilungen der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg Böt-
tingen, Bubsheim, Egesheim, Königsheim, Mahlstetten, 
Reichenbach

Pfarrbüro Böttingen (für die ganze Seelsorgeeinheit):
Pfarrgässle 2, Tel. 2385, Fax 910 161, 

E-Mail: KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de
besetzt durch Roswitha Grimm

dienstags von 15 bis 17 Uhr und mittwochs von 9 bis 11 Uhr

Pastoralteam:
Pater Ankit Chaudhary CMF, Tel. 07424/95835-26, Fax -29,
E-Mail: cmfankit@gmail.com

Gemeindereferentin Sylvia Straub, Tel. 07429/3348, 
E-Mail: sylvia.straub@drs.de

Vikar Pater Vergen Anthony CMF, Tel. 07424/95835-22, 
Fax -29

E-Mail: antonyvergen@gmail.com
www.kse-oberer-heuberg.de

Unsere Kirchlichen Mitteilungen in der  
SE Oberer Heuberg

für die Kirchengemeinde St. Nikolaus Reichenbach
und Mariä Himmelfahrt Egesheim

von Donnerstag, 05.02. bis Sonntag, 15.02.2026

„Was immer du tun kannst oder erträumst zu können,
fang damit an!

Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich.“
(Johann Wolfgang von Goethe)

Gottesdienstordnung in der SE Oberer Heuberg
Donnerstag, 05.02.2026 – Hl. Agatha
in Bö: 		 07:45 Uhr 	 Schülergottesdienst mit Blasiussegen
in Kö: 		 18:30 Uhr 	 Schülergottesdienst mit Blasiussegen
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Freitag, 06.02.2026
in Rei: 	 09:15 Uhr 	 Schülergottesdienst mit Blasiussegen
in Bö: 		 15:00 Uhr 	� Erstkommunionvorbereitung im Ge-

meindehaus St. Katharina
in Rei: 	 18:30 Uhr 	 Eucharistiefeier
Samstag, 07.02.2026
in Ma: 	 18:30 Uhr 	 Eucharistiefeier
in Rei: 	 18:30 Uhr 	 Eucharistiefeier
Sonntag, 08.02.2026 – 5. Sonntag im Jahreskreis
in Kö: 		 08:30 Uhr 	 Gottesdienst für Narren
in Eg:	  	 08:30 Uhr 	 Eucharistiefeier
in Bö: 		 10:00 Uhr 	 Eucharistiefeier
in Bu: 		 10:00 Uhr 	 Eucharistiefeier
in Bö: 		 11:15 Uhr 	 Taufe von Lukas Villing
Dienstag, 10.02.2026
in Bö: 		 18.30 Uhr 	 Eucharistiefeier
in Bu: 		 18:30 Uhr 	 Eucharistiefeier
Mittwoch, 11.02.2026
in Ma: 	 10:00 Uhr 	 Eucharistiefeier
in Eg: 		 18:30 Uhr 	� Eucharistiefeier (gestifteter Jahrtag 

für † Pfr. Erwin Voith; † Anna Voith 
und Anverwandte)

Donnerstag, 12.02.2026
in Bö: 		 07:45 Uhr 	 Schülergottesdienst mit Verkleidung
in Kö: 		 18:30 Uhr 	 Eucharistiefeier
Freitag, 13.02.2026
in Rei: 	 kein Gottesdienst
Samstag, 14.02.2026
in Kö: 		 18:30 Uhr 	 Eucharistiefeier
in Rei: 	 18:30 Uhr 	 Eucharistiefeier
Sonntag, 15.02.2026 – 6. Sonntag im Jahreskreis
in Bö: 		 08:30 Uhr 	 Eucharistiefeier
in Bö: 		 08:30 Uhr 	� evangelischer Gottesdienst im Ge-

meindehaus St. Katharina
in Bu: 		 08:30 Uhr 	 Eucharistiefeier
in Ma: 	 10:00 Uhr 	� Gottesdienst für Narren, 
							       mitgestaltet vom Kirchenchor
in Eg: 		 10:00 Uhr 	 Gottesdienst für Narren

Beerdigungsdienst
02.02. – 07.02.2026: 	� Gemeindereferentin Sylvia Straub 

(Tel. 07429/3348, 
							       privat 07429/916 1281)
09.02. – 14.02.2026: 	� Pater Vergen Anthony CMF (Dreifal-

tigkeitsberg, Tel. 07424/9583-22)
16.02. – 21.02.2026: 	� Pater Ankit Chaudhary CMF (Dreifal-

tigkeitsberg, Tel. 07424/9583-16)

Rosenkranzgebet
In Egesheim: 		  Mittwoch, 18:00 Uhr
In Reichenbach: 	 jeden ersten Freitag im Monat 
						      um 18:00 Uhr

Glaubenswochen „Mit Jesus unterwegs“ vom 26.02. bis 
22.03.2026
Die Glaubenswochen rücken näher! Sie haben hoffentlich 
das gedruckte Programmheft im Briefkasten entdeckt. Für 
alle, die das Programm lieber online abrufen möchten: auf 
der Homepage unserer Seelsorgeeinheit (www.kse-oberer-
heuberg.de) ist das jederzeit möglich. Über den Link https://
www.kse-oberer-heuberg.de/glaubenswochen-2026 kom-
men Sie direkt zu den Informationen und Veranstaltungen 
der Glaubenswochen. Wir laden Sie herzlich dazu ein, die 
Angebote wahrzunehmen und auch in Ihrer Umgebung dar-
auf aufmerksam zu machen!

Narri, Narro – Freude, Gemeinschaft und ein Gespür für 
das Wesentliche
Liebe Närrinnen und Narren,
liebe Gemeindemitglieder,
Narri, Narro – jetzt ist’s so weit,
Fasnet bringt uns Freud und Heiterkeit.
Auf dem Heuberg, nah und fern,
feiert man sie laut und gern.
Von Ort zu Ort erschallt der Ruf,
doch Königsheim steht dieses Jahr im Stuf’:
Beim Ringtreffen, bunt und groß,
geht närrisch-froh das Feiern los.

Die Fasnet schenkt uns Frohsinn pur,
Gemeinschaft, Lachen, Herzensspur.
Doch leise klingt schon mit bedacht:
Was zählt, wenn Trubel Pause macht?
So feiern wir – und halten fest:
Dass Gott uns nie alleine lässt.
Im Lachen laut, im Schweigen still –
er geht mit uns, wohin er will.
Narri, Narro!
So dürfen Freude und Tiefe sich berühren,
Fasnet und Glaube uns gemeinsam führen:
mit einem Lachen auf den Lippen
und Vertrauen, das uns trägt durch alle Klippen –
bis Ostern neues Leben verheißt
und Gottes Licht den Weg uns weist.
Drum feiert fröhlich, bunt und frei,
seid achtsam füreinander mit Herz dabei.
Denn ob laut im Jubel oder leise im Gebet:
Gott geht mit uns – wohin der Weg auch geht.
In diesem Sinne: Narri, Narro!
Genießen wir die Freude dieser närrischen Tage, pflegen wir 
Gemeinschaft und Zusammenhalt – und gehen wir danach 
gestärkt in die Zeit der inneren Vorbereitung.
Eine gesegnete und frohe Fasnet wünscht Ihnen
Pater Ankit S. Chaudhary CMF

Lourdes-Wallfahrt vom 26.05. – 02.06.2026 mit Diakon 
i.R. Reiser
Diakon i.R. Karl-Heinz Reiser – Dekanatsaltenseelsorger 
- lädt zu einer achttägigen Buswallfahrt ins südfranzösische 
Lourdes ein. Die Reise führt über bedeutende Orte der fran-
zösischen Kirchengeschichte und richtet sich an interes-
sierte Gläubige und Reisefreudige aus der Region Dekanat 
Spaichingen-Tuttlingen.
Nach dem ersten Halt in Ars-sur-Formans, wo der berühm-
te „Pfarrer von Ars“, Jean-Marie Vianney, wirkte, geht es 
weiter über Lyon und Toulouse nach Lourdes, dem weltweit 
bekannten Marienwallfahrtsort. Auf dem Programm stehen 
u.a. die Teilnahme an der internationalen Messe, der Lich-
ter- und Sakramentsprozession, Besuche der Grotte, des 
Cachot, der Bäder sowie gemeinsames Gebet an der heili-
gen Bernadette.
Am Großen Kreuzweg wird Diakon Reiser persönlich geist-
liche Impulse geben. Abschließend führt die Wallfahrt weiter 
nach Nevers, dem Grab der heiligen Bernadette Soubirous.
Die Wallfahrt erfolgt im komfortablen Reisebus ab/ bis Kol-
bingen und wird begleitet von einer deutschsprachigen 
Reiseleitung. Unterkunft ist in ausgewählten 3* - Hotels mit 
Halbpension vorgesehen.
Reisepreis: pro Person:
•	 ab 20 zahlenden Teilnehmern 1.760 €
•	 ab 25 zahlenden Teilnehmern 1.590 €
•	 ab 30 zahlenden Teilnehmern 1.510 €
•	 ab 35 zahlenden Teilnehmern 1.420 €
•	 ab 40 zahlenden Teilnehmern 1.350 €
•	 Einzelzimmerzuschlag 310 €
Kontakt: Diakon i.R. Karl-Heinz Reiser, Kath. Pfarramt Erlö-
ser Jesus Christus, Oberdorfstraße 5, 78600 Kolbingen
Tel.: 07463/1581, priv. Handy 01705691324
E-Mail: Karlheinz.Reiser@drs.de

Gemeinde
Egesheim

Sprechstunden des Bürgermeisters
Meine nächste Sprechstunde ist am Montag, den 09. Febru-
ar 2026 in der Zeit von 16.00 bis 17.00 Uhr. Weitere Termine 
können kurzfristig vereinbart werden.
Sie erreichen mich im Rathaus 
unter der Telefonnummer: 	07429 / 931080 
oder per E-Mail unter: 		 hans.marquart@egesheim.de.
Ich freue mich auf Ihren Besuch.
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Dienststunden
Montag:						      08.30 Uhr bis 10.30 Uhr
Montagnachmittag:			  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag bis Donnertsag:	 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr
Sie erreichen uns unter den folgenden Telefonnummern:
Rathaus: 						     07429/931080
Bauhof:						      07429/3371
und per E-Mail unter: 		  info@egesheim.de

Einladung zur nächsten öffentlichen  
Sitzung des Gemeinderats
am Donnerstag, den 19. Februar 2026, Beginn 19.00 Uhr, 
im Dorfgemeinschaftshaus, Brühlstraße 4
Hiermit lade ich Sie zur nächsten öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung am Donnerstag, den 19. Februar 2026, Beginn 
19.00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Brühlstraße 4, ein.
Die Tagesordnung wird noch bekannt gegeben.
Ich freue mich auf Ihr Kommen.

Abfallbeseitigung
Biotonne:			  06. Februar 2026
Werttonne:		  10. Februar 2026
Restmüll:			  13. Februar 2026
Papiertonne: 	 27. Februar 2026
Freundliche Grüße
Ihr Bürgermeister Hans Marquart

Vereinsmitteilungen

Narrenverein Egesheim e.V.

Dorffasnet 2026
Liebe Narrenfreunde,
nun beginnt die Fasnetszeit endlich auch bei uns im Ort!
Schmotziger (12.02.26)
10:30 Uhr: 		  Bürgermeisterabsetzung
11:30 Uhr: 		  Abholung der Kinder im Kindergarten
13:00 Uhr: 		  Umzug mit dem Pflug zur Halle
Fasnetssamstag (14.02.26)
ab 11:00 Uhr 	 Wurstwagen von den 20ern
13:00 Uhr: 		  Generalprobe für den Bunten Abend
Fasnetssonntag (15.02.26)
Nach der Narrenmesse findet in der Halle ein Frühschoppen 
mit Weißwurstfrühstück statt.
14:00 Uhr: 		  Narrensprung mit Proklamation 
					     zum Sportheim
18:29 Uhr: 		  Saalöffnung Bunter Abend
19:31 Uhr: 		  Beginn Bunter Abend
Rosenmontag (16.02.26)
15:00 Uhr: 		  Umzug (Start: Bärastraße)
Anschließend Unterhaltung vom MVE, Programmpunkte 
und Bewirtung in der Halle.
Fasnetsdienstag (17.02.26)
Die Weiberhexen treffen sich um 9:00 Uhr zum Frühstück in 
der Gemeindehalle.
14:00 Uhr: 		  Umzug mit Strohbär
17:00 Uhr: 		  Hexenverbrennung an der Halle
Wir freuen uns über jeden, der unsere Dorffasnet unterstützt 
und dabei ist!
Eine glückselige Fasnet wünscht euch
der NV Egesheim

Ski-Club Egesheim

Skiausfahrt am Samstag, 07.03.2026
Unsere Skiausfahrt geht in diesem Jahr wieder an den Son-
nenkopf/Arlberg.

Wer nicht Skifahren möchte, kann auch gern zum Rodeln 
oder Wandern mitkommen.
Anmeldungen nimmt unser Kassier Siegfried Stier unter der 
Tel.: 07429 / 940282 (Montag bis Freitag, 10:00 bis 18:00 
Uhr) entgegen.
Anmeldeschluss ist Freitag, der 27.02.2026.
Die Buskosten in Höhe von 40,00 €/Person müssen bei An-
meldung bereits im Voraus beglichen werden.
Eine Anmeldung ist erst verbindlich, wenn die 40 €/Person 
angezahlt wurden.
Die Anzahlung ist an folgenden Empfänger zu überweisen:
Ski-Club Egesheim
IBAN DE27 6435 0070 0000 6302 36
Falls jemand kurzfristig nicht an der Ausfahrt teilnehmen 
kann, erfolgt keine Rückerstattung der Anzahlung.
Die restlichen Kosten (Liftkarte etc.) werden wieder im Bus 
eingesammelt.
Abfahrt: 		 pünktlich 5.00 Uhr
Treffpunkt: 	 Gemeindehalle Egesheim
Rückfahrt: 	 16.00 Uhr
Über eure Teilnahme freuen wir uns.
i. A. die Schriftführerin

Gemeinsame Amtliche 
Bekanntmachungen 
Wehingen, Reichenbach und Egesheim

Erweiterte Auskunft der Meldebehörde 
bzgl. der Datenweitergabe  
und Ihrem Widerspruchsrecht

Diese Erklärung ist die Ergänzung zur Datenschutzerklärung 
des Einwohnermeldewesens. Die Meldebehörde muss oder 
darf an unterschiedliche Stellen Daten weitergeben. In be-
stimmten Fällen können Sie der Weitergabe widersprechen. 
Jedem Bereich kann getrennt widersprochen werden. Der 
Widerspruch muss schriftlich (postalisch) direkt an die Ver-
waltung erfolgen. Der Widerspruch wirkt sich auch auf die 
Folgejahre, somit dauerhaft aus, es sei denn, Sie nehmen 
den Widerruf zurück. Im Folgenden informieren wir Sie da-
rüber, welche Daten an welche Stellen weitergeben werden 
und welcher Weitergabe Sie widersprechen können. Weite-
re Hinweise zum Datenschutz finden Sie in unseren Daten-
schutzerklärungen auf der Homepage bzw. direkt im Rat-
haus.
1. �Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 

Religionsgesellschaft
Nach § 42 BMG dürfen den öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaften – auf Antrag oder auch regelmäßig – bestimm-
te in § 42 Abs. 1 BMG aufgelistete Meldedaten zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben übermittelt werden. Haben Mitglieder einer 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienange-
hörige, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde 
gemäß § 42 Abs. 2 BMG von diesen Familienangehörigen 
ebenfalls folgende Daten übermitteln: 1. Vor- und Familien-
namen, frühere Namen, 2. Geburtsdatum und Geburtsort, 3. 
Geschlecht, 4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft, 5. derzeitige Anschriften und letzte 
frühere Anschrift, 6. Auskunftssperren nach § 51 BMG und 
bedingte Sperrvermerke nach § 52 BMG sowie 7. Sterbe-
datum.
2. �Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen 

u.a. bei Wahlen und Abstimmungen
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 BMG Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl 
oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus 
dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG be-
zeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten er-
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teilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter 
bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten 
dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stel-
le, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die 
Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und 
hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstim-
mung zu löschen oder zu vernichten.
3. �Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 

Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von 
Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Abs. 2 BMG 
Auskunft erteilen über
1. Familienname,
2. Vornamen,
3. Doktorgrad,
4. Anschrift sowie
5. Datum und Art des Jubiläums.
4. Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 BMG Adress-
buchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, Auskunft erteilen über 1. Familienname, 2. 
Vornamen, 3. Doktorgrad und 4. derzeitige Anschriften. Die 
übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Ad-
ressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwen-
det werden.
5. �Zusendung von Informationen von Parteien, Wähler-

gruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
für ausländische Unionsbürger nach § 2 Abs. 3 BW 
AGBMG i. V. m. § 50 Abs. 5 BMG

Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch ausländi-
sche Unionsbürgerinnen und Unionsbürgerteilnehmen kön-
nen, dürfen die Meldebehörden die in § 44 Abs. 1 Satz 1 
BMG bezeichneten Daten sowie die Angaben über die 
Staatsangehörigkeiten dieser Unionsbürgerinnen und Uni-
onsbürger zu dem Zweck nutzen, ihnen Informationen von 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen zuzusenden.
6. �Übermittlung von Daten an das Staatsministerium aus 

Anlass von Alters- oder Ehejubiläen
Die Meldebehörde übermittelt nach § 9 MVO dem Staatsmi-
nisterium zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch die 
Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten nach der 
Bekanntmachung des Staatsministeriums über die Ehrung 
bei Ehe- und Altersjubiläen vom 1. Dezember 1997 (GABl. 
1998 S. 2) in der jeweils geltenden Fassung folgende Da-
ten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister: 1. 
Familienname, gegebenenfalls auch abweichende Geburts-
namen, 2. Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchli-
chen Vornamens (Rufname), 3. Doktorgrad, 4. Geschlecht, 
5. derzeitige Anschriften, Haupt- und Nebenwohnung, 6. 
Datum und Art des Jubiläums.
7. �Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das 

Personalmanagement der Bundeswehr
Aufgrund des Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdiens-
tes erhält das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr zum Zweck der Übersendung von Informatio-
nen über Tätigkeiten in den Streitkräften, der Personalbear-
beitung, wenn der Wehrpflichtige in der Bereitschaftserklä-
rung (§ 15a Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes) 
Interesse an einem Wehrdienst bekundet, zur Einberufung 
und Heranziehung zum Wehrdienst im Spannungs- oder Ver-
teidigungsfall und zur Übermittlung an die Bundesagentur 
für Arbeit für Zwecke der Durchführung des Arbeitssicher-
stellungsgesetzes folgende Daten zu Personen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig 
werden: Familienname, frühere Namen, Vornamen, Tag und 
Ort der Geburt, Geschlecht, gegenwärtige Anschrift, Haupt- 
und Nebenwohnung, letzte frühere Anschrift im Inland bei 
Zuzug aus dem Ausland, Familienstand, Staatsangehö-
rigkeiten, Sterbetag. Im Spannungs- oder Verteidigungs-
fall darf das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr zum Zweck der Wehrerfassung die genannten 
Daten männlicher Personen bereits ein Jahr vor Vollendung 
ihres 18. Lebensjahres im automatisierten Abrufverfahren 
nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes abrufen 

und weiterverarbeiten. Im Falle der Unmöglichkeit des Da-
tenabrufs wird § 34 Absatz 2 Satz 5 des Bundesmeldege-
setzes angewendet.
8. �Übermittlung von Daten an die Landesrundfunkan-

stalten zum Einzug der Rundfunkgebühren
Die Meldebehörden übermittelt gemäß § 36 Abs. 1 Bun-
desmeldegesetz (BMG) i. V. m. § 13 MVO oder § 11 Abs. 
5 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag Daten an die Landesrund-
funkanstalten. Nach § 13 Abs. 1 MVO werden folgende Da-
ten im Falle der Anmeldung, Abmeldung oder des Todes 
übermittelt: Familienname, Vorname, Geburtsdatum und 
derzeitige und frühere Anschriften.
9. �Übermittlung von Daten an die zuständige Behörde 

für die Erstellung eines Mietspiegels
Gem. § 1 Abs. 2 S. 1 des Art. 238 Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) übermitteln die Meld-
ebehörden der für die Erstellung eines Mietspiegels zustän-
digen Behörde auf Ersuchen die im Gesetz abschließend 
aufgeführten Daten aller volljährigen Personen. Folgende 
Daten werden übermittelt: Familienname, Vorname, An-
schrift, Einzugsdaten sowie Name und Anschrift der Woh-
nungsgebenden.
10. �Übermittlung von Daten an die zuständige Behörde 

für die Einladung zu einem Mammographie-Screening
Gem. § 12 Verordnung des Innenministeriums zur Durchfüh-
rung des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz (Meldeverordnung – MVO) dürfen 
die Meldebehörden Daten von Frauen der entsprechenden 
Altersgruppe an die sog. Zentrale Stelle zur Durchführung 
des Einladungswesens im Rahmen des Mammographie-
Screenings übermitteln.

Für die Punkte 1 – 6 bestehen folgende Widerspruchs-
möglichkeiten:
Zu 1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
Gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG besteht das Recht, der 
Datenübermittlung nach § 42 Abs. 2 und 3 BMG widerspre-
chen zu können. Der Widerspruch gegen die Datenübermitt-
lung verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke 
des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-recht-
liche Religionsgesellschaft. Diese Zweckbindung wird dem 
Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch 
ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.
Zu 2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstim-
mungen
Gemäß § 50 Abs. 5 BMG besteht das Recht, der Datenüber-
mittlung nach § 50 Abs. 1 BMG an Parteien, Wählergruppen 
und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene zu widersprechen. Bei einem Wider-
spruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch 
ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.
Zu 3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträ-
ger, Presse oder Rundfunk
Gemäß § 50 Abs. 5 BMG besteht das Recht, der Datenüber-
mittlung nach § 50 Abs. 2 BMG zu widersprechen.
Zu 4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Adressbuchverlage
Gemäß § 50 Abs. 5 BMG besteht das Recht, der Daten-
übermittlung nach § 50 Abs. 3 BMG an Adressbuchverlage 
widersprechen zu können. Bei einem Widerspruch werden 
die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen 
Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet 
ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.
Zu 5. Widerspruch gegen die Zusendung von Informati-
onen von Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen für ausländische Unionsbürger 
nach § 2 Abs. 3 BW AGBMG i. V. m. § 50 Abs. 5 BMG
Gemäß § 50 Abs. 5 BMG besteht das Recht, der Datenüber-
mittlung nach § 2 Abs. 3 BW AGBMG zu widersprechen. Die 
betroffene Person hat das Recht, der Nutzung ihrer Daten 
zu widersprechen; § 50 Abs. 5 BMG findet entsprechend 
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Anwendung. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der 
alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung einzulegen. Bei ei-
nem Widerspruch erfolgt keine Zusendung von Informatio-
nen von Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.
Zu 6. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
das Staatsministerium aus Anlass von Alters- oder Ehe-
jubiläen
Gemäß § 50 Abs. 5 BMG besteht das Recht, der Datenüber-
mittlung an das Staatsministerium nach § 9 MVO zu wider-
sprechen. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der 
alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung einzulegen. Er gilt 
bis zu seinem Widerruf.

Gemeindeverwaltungs-
verband Heuberg

Der Gemeindeverwaltungsverband Heuberg ist am 
„Schmotzigen“ (12.02.2026) nachmittags, am Rosenmontag 
(16.02.2026) und Fastnachtsdienstag (17.02.2026) jeweils 
ganztags geschlossen. Wir bitten um Beachtung.

Einladung zu einer Sitzung des Verwaltungsrates des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Heuberg am Mitt-
woch, 11. Februar 2026 um 09.00 Uhr im Sitzungssaal 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Heuberg
1. �Neuanschaffung eines neuen Entwässerungsaggregats 

(Zentrifuge) zur Klärschlammentwässerung inklusive der 
erforderlichen Anlagen- sowie Elektrotechnik für die Ver-
bandskläranlage-Vergabe

2. Sonstiges, Wünsche, Anfragen
Mit freundlichem Gruß
Thomas Leibinger

Sonstiges

Mitteilungen des Landratsamtes/ 
Landwirtschaftsamt Tuttlingen

Ausländerbehörde des Landkreises Tuttlingen startet  
digitale Antragstellung für Verpflichtungserklärungen
Ab dem 1. Februar 2026 bietet die Ausländerbehörde des 
Landkreises Tuttlingen eine neue digitale Dienstleistung an: 
Die Verpflichtungserklärung kann ab diesem Zeitpunkt voll-
ständig online beantragt werden.
Eine Verpflichtungserklärung ist ein behördliches Dokument, 
mit dem eine Person die finanzielle Verantwortung für eine 
andere Person aus dem Ausland übernimmt. Mit der neuen 
Online-Antragsstrecke wird ein weiterer Schritt in Richtung 
moderner, bürgernaher Verwaltung umgesetzt. Bürgerinnen 
und Bürger können ihren Antrag künftig bequem von zu 
Hause aus stellen – unabhängig von den Öffnungszeiten der 
Behörde. Auch die Bezahlung erfolgt digital, wodurch der 
gesamte Prozess deutlich vereinfacht wird.
Die Online-Antragstellung spart nicht nur Zeit für Antragstel-
lende, sondern reduziert zugleich den Verwaltungsaufwand. 
Dadurch können Anträge effizienter bearbeitet und Bear-
beitungszeiten verkürzt werden. Wird der Antrag über die 
Bund-ID eingereicht, besteht zudem die Möglichkeit, sich 
die Verpflichtungserklärung gegen Zahlung einer Portoge-
bühr von 3,95 Euro bequem per Post nach Hause zusenden 
zu lassen.
Der Online-Antrag steht unter folgendem Link zur Verfügung: 
landkreis-tuttlingen.de/Online-Dienste/Ausländerbehörde

Kfz-Zulassungsstelle am 7. Februar 2026 geschlossen
Die Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes Tuttlingen 
bleibt aufgrund interner Wartungsarbeiten am Samstag, 7. 
Februar 2026, geschlossen.
Ab Montag, 9. Februar 2026, ist die Zulassungsstelle wieder 
regulär geöffnet. Das Landratsamt bittet um Verständnis.

Öffnungszeiten des Landratsamtes und der Deponien 
über die Fasnet
Das Landratsamt Tuttlingen, die Kfz-Zulassungsstelle sowie 
alle Außenstellen des Landratsamtes bleiben am Schmotzi-
gen Donnerstag, 12. Februar 2026, geschlossen.
An den übrigen Tagen rund um die Fasnet haben das Land-
ratsamt, die Kfz-Zulassungsstelle und alle Außenstellen re-
gulär geöffnet.
Die Deponien, Wertstoffhöfe und das Abfallzentrum bleiben 
am Rosenmontag, 16. Februar, und Fasnetsdienstag, 17. 
Februar, geschlossen.

Die Landfrauen berichten

KREISLANDFRAUENVERBAND TUTTLINGEN
Der KreislandFrauenverband Tuttlingen bietet in Zusam-
menarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk der Landfrau-
en folgende Veranstaltung an:
Do., 26.02.2026, 13.30 - ca. 15.30 Uhr: 
Lebensmittel und Hygiene – Dein Handeln zählt!
Über den richtigen Umgang mit Lebensmitteln bei Vereins-
veranstaltungen. Erstbelehrung nach §43 Infektionsschutz-
gesetz. Diese Erstschulungen vermitteln Kenntnisse über 
hygienische Standards, Infektionsschutz und die richtige 
Handhabung von Lebensmitteln. Geltend ausschließlich für 
ehrenamtlich tätige Personen.
Referentin: 	 Frau Latuske
Wo: 			�   Gesundheitsamt Tuttlingen, Luginsfeldweg 15, 

78532 Tuttlingen
Info und Anmeldung bei S. Mayer, Tel. 0162 9148514
Weitere Infos finden Sie auch unter www.landfrauenver-
band-wh.de.

Bauernmarkt Wehingen

Wir möchten Sie recht herzlich zu unserem nächsten Bau-
ernmarkt am Samstag, dem 07.02.2026, einladen.
Wir freuen uns, dass wir Ihnen saisonales und regionales 
Obst und Gemüse, Eier und Teigwaren, frisches Bauern-
brot und Hefezöpfe, Fleisch- und Wurstwaren von Rind und 
Schwein sowie eine kleine Käseauswahl anbieten können.
Wir sind von 7.30 Uhr bis 11.00 Uhr auf dem Rathausvor-
platz Wehingen, um Sie mit regionalen landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen zu versorgen und freuen uns auf Ihren Besuch!

Haus der Natur

Beuron. Workshop Ätherische Öle und Hydrolate für Ba-
bys und Kleinkinder. Samstag, 21. Februar, 15 bis 17 Uhr 
(Anmeldung bis 16.02.)
Bei diesem Workshop am Samstag, 21. Februar, von 15 bis 
17 Uhr, werden die Teilnehmenden in die Welt der Düfte für 
die Kleinsten eintauchen. Mit beruhigenden, wohltuenden 
ätherischen Ölen oder Hydrolaten kann man unruhige Ba-
bys und Kleinkinder beruhigen und unterstützen. Sanft und 
schützend können sie die Kleinsten begleiten. Ein Nachmit-
tag für Mütter oder Väter mit den Kleinen. Treffpunkt: Haus 
der Natur, Seminargebäude; Leitung: Astrid Lübs und Sand-
ra Palm, Aromapraktikerinnen; Gebühr: 30,- Euro inkl. Skript 
und Material, Vorabzahlung; Anmeldung bis 16. Februar 
beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, info@nazobe-
redonau.de.

Heuberger Frauengespräche am Morgen

Die Heuberger Frauengespräche am Morgen laden ein:
Am Dienstag, 10. Februar 2026 von 9:00-11:00 Uhr
in Wehingen im Evangelischen Gemeindesaal, 
Finkenweg 12
Nigeria - Kommt! Bringt eure Last.
Referentin: Angela Kohler, Tuttlingen
Nigeria liegt in Westafrika und hat circa 200 Millionen Ein-
wohner/innen, davon ist ungefähr die Hälfte unter 15 Jahren 
alt. Es ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Jeweils 
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etwa die Hälfte der Bevölkerung sind Christinnen und Chris-
ten sowie Musliminnen und Muslime. Es gibt dort um die 
250 Ethnien.
Das Land ist einer der größten Ölproduzenten weltweit und 
hat die zweitgrößte Filmindustrie „Nollywood“ in der Welt. 
Themen wie die Bedrohung durch die Terrorgruppe Boko 
Haram im Norden, Gewalt an Mädchen und Frauen, Um-
weltverschmutzung, besonders durch die lange Ölförde-
rung, und die Klimakrise, die zu Wasserknappheit, aber auch 
zu Überflutungen führt, bestimmen den Alltag der Menschen 
in Nigeria.
An diesem Vormittag werden Land und Situation der Frauen 
in Nigeria vorgestellt.
Kontakt: 	Ruth Hacker, Tel. 07426 3717 oder 
			   Ingrid Gross, Tel. 07426 8484
Unkostenbeitrag je 5,00 €

Kampfkunst Kickboxen 861

Respekt im Training
Respekt ist ein zentraler Bestandteil des Kampfsports und 
prägt jede Trainingseinheit. Im Karate und Kickboxen be-
gegnen wir uns mit Achtung – unabhängig von Alter, Er-
fahrung oder Leistungsstand. Dieser respektvolle Umgang 
schafft ein Umfeld, in dem sich alle wohlfühlen und gemein-
sam lernen können.
Besonders im Partnertraining zeigt sich, wie wichtig Rück-
sichtnahme und Vertrauen sind. Man lernt, die eigene Kraft 
zu kontrollieren und Verantwortung für den Trainingspartner 
zu übernehmen. Gerade für Kinder ist das eine wertvolle Er-
fahrung, die sie auch außerhalb der Halle begleitet.
Respekt im Kampfsport bedeutet nicht nur Höflichkeit, son-
dern auch Disziplin, Aufmerksamkeit und Wertschätzung. 
Diese Werte machen unser Training sicher, fair und effektiv 
– und sie stärken das Miteinander auf und neben der Matte.
Adresse
861Kampfkunst Wehingen
Wiesenstraße 12
78564 Wehingen
Kontakt
MAIL: 	info@861kampfkunst.de
TEL: 	 07463 - 267 1921
Mobil:	0176 4189 5079

Schachring Heuberg Gosheim

Landesliga
SR Heuberg Gosheim I	 -	 SV Balingen I	�  1,5:6,5
Gegen den Verbandsligaabsteiger und Aufstiegsfavorit Ba-
lingen waren wir zwar krasser Außenseiter, doch wir wollten 
den Gästen schon ein bisschen auf die Füße treten.
Doch schon von Beginn an lagen wir im Hintertreffen, denn 
Georg Hengsler konnte nach haarsträubenden Verwicklun-
gen nicht mehr ausgleichen und musste die weiße Fahne 
hissen.
Ottmar Stehle konnte sich zwar durch schlaues Spiel einen 
Mehrbauern sichern, doch er konnte diesen Vorteil nicht 
verwerten und einigte sich friedlich auf Remis.
Als dann jedoch Matthias Narr am Spitzenbrett in einer fan-
tastischen Partie zwei Mehrbauern sicher ins gelobte Land 
führte, glichen wir zum 1,5:1,5 aus.
Doch leider brachen jetzt alle Dämme, denn Andreas Speck 
konnte nach großartiger Verteidigung nach unnötigem Turm-
verlust nur noch aufgeben.
Auch Stefan Fischer zeigte eine tolle Partie, hielt die Partie 
lange im Gleichgewicht, doch schließlich konnte er die geg-
nerische Attacke nicht mehr parieren.

Ähnlich erging es Franz Narr, der gegen einen übermäch-
tigen gegnerischen Angriff trotz hartnäckiger Gegenwehr 
immer mehr in Bedrängnis kam und dem Gegner die Hand 
reichen musste.
Als jetzt auch noch Norbert Weber nach Qualitätsverlust die 
Waffen strecken musste, lag ein Debakel in der Luft.
Und auch Lothar Weber konnte in schwieriger Stellung einen 
durchgebrochenen Bauern nicht mehr stoppen und verlor 
nach starkem Abwehrkampf.
Durch diese deutliche Niederlage stecken wir jetzt wieder 
mitten im Abstiegskampf.
Die Ergebnisse im Einzelnen
Matthias Narr		  - 	 Volz	�  1:0
Georg Hengstler 	 - 	 Geiger	�  0:1
Ottmar Stehle		  - 	 Zapf	�  0,5:0,5
Lothar Weber		  - 	 Hahn	�  0:1
Andreas Speck		  - 	 Jauch	� 0:1
Franz Narr			   - 	 Holderied	� 0:1
Stefan Fischer 		  - 	 Bender	�  0:1
Norbert Weber		  - 	 Prinz	�  0:1

Schulnachrichten

Bildungszentrum Gosheim-Wehingen

Gymnasium

Schnuppertage am GGW  
– Grundschüler werfen Blick in die Zukunft
Am 15. und 22. Januar öffnete das Gymnasium Gosheim-
Wehingen seine Türen für neugierige Viertklässler und ihre 
Eltern. Die Schnuppertage boten Einblick in das Schulleben 
mit dem besonderen neuen Profil – den Horizonten. Insge-
samt nutzten 58 Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, 
das GGW kennenzulernen.
Während die Kinder in den 
Klassenzimmern spannende 
„Horizonte“-Stunden erleb-
ten, konnten sich die Eltern 
bei der Schulleitung und den 
Lehrkräften umfassend infor-
mieren. Die Horizonte sind 
ein innovatives Konzept, das 
unsere Schule einzigartig 
macht: Unterrichtsstunden, 
die die Interessen der Kinder 
aufgreifen und fördern. Be-
notet werden sie nicht – hier 
stehen Spaß und individuelle 
Weiterentwicklung im Vorder-
grund. Angeboten werden 
Robotics, die Schulband, 
Schach, ein englisches Puppentheater sowie „Mathe kann 
ich doch“. Eine besondere Attraktion war auch Schulhund 
Paula, der die Herzen der Kinder sofort eroberte und von 
ihnen bestürmt wurde.
Die Rückmeldungen der Eltern waren durchweg wertschät-
zend: Sie lobten die Vielfalt und die Mischung aus Kreativität, 
Spiel und intellektuellen Inhalten. Genau das macht unsere 
Horizonte so besonders – sie verbinden Lernen mit Begeis-
terung und eröffnen neue Perspektiven. Teilnehmen können 
alle Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten 
Klassen. Mit den Schnuppertagen hat das GGW gezeigt: 
Lernen kann spannend, vielseitig und individuell sein. Wir 
freuen uns darauf, viele der jungen Gäste bald als neue Mit-
glieder unserer Schulgemeinschaft begrüßen zu dürfen!

Schulhund Paula� Foto: Jr

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?
Im Notfall entscheiden Sekunden!
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Gemeinsame 
Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Wehingen

KIRCHLICHE NACHRICHTEN (KW 06/2026) 
08.02. – 14.02.2026
Evangelisches Pfarramt Wehingen, Finkenweg 12, 
78564 Wehingen, Tel. 07426-7186, Fax 07426-3012,
Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer, 
E-Mail: pfarramt.wehingen@elkw.de
Spendenkonto:	 IBAN: DE61 6439 0130 0412 3550 00 
					     GENODES1TUT
Homepage: www.wehingen-evangelisch.de
Öffnungszeiten des Pfarrbüros (Frau Ulla Wildmann): 
Mo. von 09.00 – 12.00 Uhr und Do. von 14 - 16.30 Uhr. 
E-Mail: ursula.wildmann@elkw.de

Auf unserer Homepage 
www.wehingen-evangelisch.de 
finden Sie weitere Informationen

Wort der Woche – Sexagesimä
Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so ver-

stockt eure Herzen nicht. 
Hebräer 3,15

Auch Gott klopft an unsere Herzenstür. Sind wir aufnahme-
bereit, stehen unsere Antennen auf Empfang? Gott spricht 
zu uns im Gottesdienst, durch die Bibel. Aber nicht nur dort, 
denn auch das gute Wort eines Freundes, einer Freundin, 
kann uns auf den richtigen Weg schicken.
Wer sein Herz nicht verstocken lässt, der signalisiert: Ich bin 
für Veränderungen bereit, ich bleibe nicht bei meinem Vorur-
teil, ich habe mich von dem überzeugen lassen, was besser 
für mich ist. „Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns 
weist«, dichtet Klaus Peter Hertzsch (EG 395,1). Dabei sind 
wir nicht allein, denn: „Er (Gott) selbst kommt uns entgegen“ 
(EG 395,3). Was für eine Aussicht!

 
Foto: Kinderkirche

Herzliche Einladung zur Kinderkirche!
Kinderkirchtermine Februar - Ostern 2026:
08. Februar
08. März
22. März
05. April: 
Oster-Kinderkirche mit Osterfrühstück.
Für das Osterfrühstück bitten wir um Voran-

meldung im Evang. Pfarramt, 07426 7186, Pfarramt.Wehin-
gen@elkw.de
Wir beginnen gemeinsam mit den Erwachsenen um 9.30 
Uhr in der Christuskirche, Finkenweg 12.
Herzliche Einladung auch zum Familiengottesdienst am 22. 
Februar um 10.30 Uhr in der Christuskirche. Fürs anschlie-
ßende Mittagessen bitten wir um Voranmeldung (wie oben).
Das Kinderkirch- Team
der Evangelischen Kirchengemeinde Wehingen
Wir freuen uns auf euch!!

Am 22. Februar feiern wir um 10.30 Uhr ei-
nen Familiengottesdienst
mit dem Johannes-Kindergarten
und laden anschließend zum Gemeindemit-
tagessen ein.

Es gibt Fleischküchle und Vegi-Küchle mit Spätzle, Soße 
und Salat.
Wir bitten um Voranmeldung im Pfarramt bis 13. Februar 
2026.

--------------------------------------------------------------

Anmeldeabschnitt zum Gemeindemittagessen 
am 22. Februar 2026 in Wehingen
Bitte bis 13. Februar im Pfarramt abgeben oder per E-Mail 
an pfarramt.wehingen@elkw.de

Ja, ich komme zum Gemeindemittagessen am Sonntag, 22. 

Februar und bringe noch __________________ Erwachsene/ 

Kinder mit.

Besonderer Wunsch: 
vegetarisches Essen für ______________________ Personen.

_____________________________________________________
Name							      Adresse

--------------------------------------------------------------

Bitte weitersagen und anmelden!!!
Konfirmationsjubiläum 2026
am Sonntag, den 29. März
um 09.30 Uhr 
in der Christuskirche Wehingen
Herzlich eingeladen zu diesem Gottes-
dienst sind alle Silbernen, Goldenen, 
Diamantenen, Eisernen, Gnaden- und 
Kronjuwelen- Konfirmationsjubilare der 
Konfirmationsjahrgänge 2001, 1976, 

1966, 1961, 1956 und 1951. Unabhängig davon, ob sie in 
Wehingen oder anderswo konfirmiert wurden.
Eine große Hilfe wäre uns auch, wenn Sie uns Adressen von 
weggezogenen Konfirmandinnen und Konfirmanden mittei-
len könnten, damit wir sie ebenfalls zum Mitfeiern einladen 
können.

 
Plakat: EJW

Der Freizeitflyer 2026 vom Evang. Ju-
gendwerk ist fertiggestellt. 

Es ist wieder eine Vielfalt an Freizeiten 
und bestimmt für jeden etwas dabei.

Infos gibt es über 
https://www.ejw-bezirktut.de/freizeiten/

 
Foto: Frauenge-
spräche

Herzliche Einladung zur Veranstaltung der
Heuberger Frauengespräche am

Dienstag, 10. Februar in Wehingen, 
Gemeindesaal

Thema: Nigeria – Kommt! Bringt eure Last
Referentin Angela Kohler aus Tuttlingen

Der Trossinger Tafelladen ist auf 
Spenden angewiesen. Dringend 
werden Lebensmittel, Hygienearti-
kel und andere Sachspenden benö-
tigt. Jede Hilfe – ob groß oder klein – 
trägt dazu bei, Menschen in unserer 
Region zu unterstützen.

Im Pfarramt in Wehingen können Sie Ihre Spende
während den Bürozeiten abgeben.

montags (09:00-12:00 Uhr) und
am Donnerstagnachmittag (14:00-17:00 Uhr)

Nach den Gottesdiensten können bei der Mesnerin 
Spenden abgegeben werden
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Fotos: Gemeindebrief

Wir bieten Ihnen wieder fes-
te Taufsonntage an. Wenn 
Sie Ihr Kind gerne taufen 
lassen wollen, melden Sie 
sich auf dem Pfarramt.
Die nächsten Termine 
sind am 22.02., 04.04. (Os-
ternacht), 05.04., 19.04., 
24.05., 28.06. und am 
12.07.2026 um 09.30 Uhr in 
der Christuskirche

Gottesdienste
Sonntag, 08. Februar (Sexagesimä)
09.30 Uhr 	� Gottesdienst in Wehingen, Christuskirche 

(Pfrin. D. Kommer)
09.30 Uhr 	 Kindergottesdienst in Wehingen, 
				    (Beginn mit den Erwachsenen in der Kirche)
11.00 Uhr 	� Gottesdienst in Wellendingen, Bürgerhaus 

(Pfrin. D. Kommer)
Sonntag, 15. Februar (Estomihi)
09.30 Uhr 	 Gottesdienst in Wehingen, Christuskirche 
				    (Pfr. Güntter)
Sonntag, 22. Februar (Invocavit)
10.30 Uhr 	� Familien-Gottesdienst mit dem Johannes-Kin-

dergarten in Wehingen, Christuskirche 
				    (Pfrin. D. Kommer)
Anschl. 		  Gemeindemittagessen in Wehingen, 
				    Gemeindesaal

Veranstaltungen
Montag, 09. Februar
19.00 Uhr 	 Hauskreis Rückert in Gosheim, 
				    Frisörsalon Rückert
Dienstag, 10. Februar
08.00 Uhr 	 Heuberger Frauengespräche in Wehingen, 
				    Gemeindesaal
16.00 Uhr 	 Krabbelgruppe in Gosheim, Lembergstr. 1, 
				    genaue Infos bei Frau Dettinger (015140491416)
Mittwoch, 11. Februar
14.00 Uhr 	� Die Konfirmanden treffen sich um 14.00 Uhr 

bei der Tagespflege in Gosheim, Schulstr. 3
Donnerstag, 12. Februar
09.30 Uhr 	 Krabbelgruppe in Gosheim, Lembergstr. 1, 
				    genaue Infos bei Frau Dettinger (015140491416)
19.30 Uhr 	 Posaunenchorprobe in Wehingen, 
				    Gemeindesaal

Wassonstnochinteressiert

Wassonstnoch
interessiert

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Lokale Nachrichten – Immer aktuell und zuverlässig
Lokale Informationen sind der Kern dessen, was NUSSBAUM.de 
ausmacht. Hier findest du alle wichtigen Nachrichten aus deiner 
Gemeinde: von politischen Entscheidungen und Vereinsberich-
ten bis hin zu spannenden Geschichten aus der Nachbarschaft. 
Doch NUSSBAUM.de geht über die reine Information hinaus. Die 
Autoren der Plattform werden sorgfältig geprüft, um dir eine ver-
lässliche Quelle zu bieten. In Zeiten von Fake News ist das ein un-
schätzbarer Vorteil.
Dank klarer Strukturen und Kategorien kannst du schnell genau 
die Inhalte finden, die dich interessieren. Ob aktuelle Entwicklun-
gen im Stadtrat, Neuerungen bei öffentlichen Einrichtungen oder 
Ereignisse aus dem Vereinsleben: Mit NUSSBAUM.de bist du im-
mer gut informiert – zuverlässig, objektiv und nah dran.

Individuell zugeschnitten –  
Deine Heimat, dein NUSSBAUM.de
NUSSBAUM.de ist so individuell wie du. Mit der Funktion zur Per-
sonalisierung kannst du dir die Seite so einrichten, dass sie genau 
zu deinen Interessen passt. Du möchtest wissen, was in deinem 
Ort passiert? Kein Problem – hinterlege einfach deinen Heimat-
ort und deine Region. Du interessierst dich für bestimmte Vereine 
und Organisationen? Folge diesen Profilen einfach und lass dir 
die passenden Inhalte anzeigen – egal ob aus deinem Ort oder 
Nachbarorten.
So sparst du Zeit und bekommst genau das, was dir wichtig ist. 
Zusätzlich werden dir Events, Tipps und Nachrichten angezeigt, 
die du möglicherweise spannend findest. Diese intelligente Kom-
bination aus persönlicher Steuerung und Empfehlungen macht 
NUSSBAUM.de zu deinem perfekten Begleiter im Alltag.

Handverlesen – Täglich relevante News aus der 
Region und darüber hinaus
Die Region verändert sich ständig, und NUSSBAUM.de hält dich 
auf dem Laufenden – nicht nur aus deinem Ort, sondern auch 
darüber hinaus. Unsere Redaktion filtert täglich die wichtigsten 
Themen aus deinem Landkreis und ergänzt sie mit relevanten 
überregionalen News aus Baden-Württemberg. So erhältst du ei-
nen perfekten Überblick über alles, was für dich wichtig ist.
Ob es um politische Entscheidungen, kulturelle Highlights oder 
gesellschaftliche Trends geht, die Redaktion wählt sorgfältig aus 
und präsentiert dir die Essenz des Tages. Verlässlichkeit, Aktuali-
tät und Qualität stehen dabei an erster Stelle.
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